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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

 Bremische Anpassungen 
Änderungen in Anlehnung an die Saar-PPV 
vom 29. April 2024 (Amtsblatt Saar I S. 326) 
Änderungen aufgrund Diskussionen in den 
Fachkommissionen Bauaufsicht und Bautech-
nik der Bauministerkonferenz (ARGEBAU) 

 

§ 1 
Anwendungsbereich 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 

Diese Verordnung regelt die Anerkennung 
und Tätigkeit der Prüfingenieurinnen, Prüfin-
genieure und Prüfsachverständigen in den 
Fachbereichen nach Satz 2, ferner die 
Rechtsverhältnisse der Prüfämter und die Ty-
penprüfung. Prüfingenieurinnen und Prüfinge-
nieure werden anerkannt in den Fachberei-
chen 

1. Standsicherheit und 
2. Brandschutz; 

Prüfsachverständige werden anerkannt in den 
Fachbereichen 

1. sicherheitstechnische Anlagen sowie 
2. Erd- und Grundbau. 

1Diese Verordnung regelt die Anerkennung 
und Tätigkeit der Prüfingenieurinnen, Prüfin-
genieure und Prüfsachverständigen in den 
Fachbereichen nach Satz 2, ferner die 
Rechtsverhältnisse der Prüfämter und die Ty-
penprüfung. 2Prüfingenieurinnen und Prüfinge-
nieure werden anerkannt in den Fachberei-
chen 

1. Standsicherheit und 
2. Brandschutz; 

Prüfsachverständige werden anerkannt in den 
Fachbereichen 

1. sicherheitstechnische Anlagen sowie 
2. Erd- und Grundbau. 
 
 
 

Keine Änderung 
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§ 2 
Prüfingenieureinnen, Prüfingenieure  

und Prüfsachverständige 

§ 2 
Prüfingenieureinnen, Prüfingenieure  

und Prüfsachverständige 

 

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
nehmen in ihrem jeweiligen Fachbereich bau-
aufsichtliche Prüfaufgaben aufgrund der Bre-
mischen Landesbauordnung oder von Vor-
schriften aufgrund der Bremischen Landes-
bauordnung im Auftrag der Bauaufsichtsbe-
hörde wahr. Sie unterstehen der Fachaufsicht 
der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Behörde (Anerkennungs-
behörde). 

(1) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
nehmen in ihrem jeweiligen Fachbereich bau-
aufsichtliche Prüfaufgaben aufgrund der Bre-
mischen Landesbauordnung oder von Vor-
schriften aufgrund der Bremischen Landes-
bauordnung im Auftrag der Bauaufsichtsbe-
hörde wahr. 2Sie unterstehen der Fachaufsicht 
der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der 
von ihr bestimmten Behörde (Anerkennungs-
behörde). 

Keine Änderung 

(2) Prüfsachverständige prüfen und be-
scheinigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im 
Auftrag der Bauherrin, des Bauherrn, der oder 
des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtli-
cher Anforderungen, soweit dies in der Bremi-
schen Landesbauordnung oder in Vorschriften 
aufgrund der Bremischen Landesbauordnung 
vorgesehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen 
bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr. Die 
Prüfsachverständigen sind im Rahmen der 
ihnen obliegenden Pflichten unabhängig und 
an Weisungen der Auftraggeberin oder des 
Auftraggebers nicht gebunden. 

(2) 1Prüfsachverständige prüfen und be-
scheinigen in ihrem jeweiligen Fachbereich im 
Auftrag der Bauherrin, des Bauherrn, der oder 
des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtli-
cher Anforderungen, soweit dies in der Bremi-
schen Landesbauordnung oder in Vorschriften 
aufgrund der Bremischen Landesbauordnung 
vorgesehen ist; sie nehmen keine hoheitlichen 
bauaufsichtlichen Prüfaufgaben wahr. 2Die 
Prüfsachverständigen sind im Rahmen der 
ihnen obliegenden Pflichten unabhängig und 
an Weisungen der Auftraggeberin oder des 
Auftraggebers nicht gebunden. 

Keine Änderung 
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§ 3 
Voraussetzungen der Anerkennung 

§ 3 
Voraussetzungen der Anerkennung 

 

(1) Soweit nachfolgend nichts anderes ge-
regelt ist, werden als Prüfingenieurinnen, 
Prüfingenieure und Prüfsachverständige nur 
Personen anerkannt, welche die allgemeinen 
Voraussetzungen des § 4 sowie die besonde-
ren Voraussetzungen ihres jeweiligen Fachbe-
reichs und, soweit erforderlich, ihrer jeweiligen 
Fachrichtung nachgewiesen haben. 

(1) 1Soweit nachfolgend nichts anderes ge-
regelt ist, werden als Prüfingenieurinnen, 
Prüfingenieure und Prüfsachverständige nur 
Personen anerkannt, welche die allgemeinen 
Voraussetzungen des § 4 sowie die besonde-
ren Voraussetzungen ihres jeweiligen Fachbe-
reichs und, soweit erforderlich, ihrer jeweiligen 
Fachrichtung nachgewiesen haben. 

Keine Änderung 

(2) Die Anerkennung kann bei Bewerberin-
nen und Bewerbern, die nicht Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes sind, versagt werden, wenn die Gegen-
seitigkeit nicht gewahrt ist. Dies gilt nicht für 
Bewerberinnen und Bewerber, welche die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union besitzen oder nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften wie 
Angehörige der Europäischen Union zu be-
handeln sind. 

(2) 1Die Anerkennung kann bei antragstel-
lenden Personen, die nicht Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes 
sind, versagt werden, wenn die Gegenseitig-
keit nicht gewahrt ist. 2Dies gilt nicht für an-
tragstellende Personen, welche die Staatsan-
gehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union besitzen oder nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften wie Ange-
hörige der Europäischen Union zu behandeln 
sind. 

Sprachliche Anpassung an Saar-PPV 

§ 4 
Allgemeine Voraussetzungen 

§ 4 
Allgemeine Voraussetzungen 

 

Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige können nur Personen 
sein, die 

1. nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür 

1Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige können nur Personen 
sein, die 

1. nach ihrer Persönlichkeit Gewähr dafür 

Keine Änderung 
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bieten, dass sie ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß im Sinne des § 5 erfüllen, 

2. die Fähigkeit besitzen, öffentliche Äm-
ter zu bekleiden, 

3. eigenverantwortlich und unabhängig tä-
tig sind, 

4. den Geschäftssitz im Land Bremen ha-
ben und 

5. die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

Eigenverantwortlich tätig im Sinne des Satzes 
1 Nummer 3 ist, 

1. wer seine berufliche Tätigkeit als ein-
zige Inhaberin oder als einziger Inha-
ber eines Büros selbstständig auf ei-
gene Rechnung und Verantwortung 
ausübt, 

2. wer 
a) sich mit anderen Prüfingenieurin-

nen, Prüfingenieuren oder Prüf-
sachverständigen, Ingenieurinnen, 
Ingenieuren, Architektinnen oder 
Architekten zusammengeschlossen 
hat, 

b) innerhalb dieses Zusammenschlus-
ses Vorstand, Geschäftsführerin, 

bieten, dass sie ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß im Sinne des § 5 erfüllen, 

2. die Fähigkeit besitzen, öffentliche Äm-
ter zu bekleiden, 

3. eigenverantwortlich und unabhängig tä-
tig sind, 

4. den Geschäftssitz im Land Bremen ha-
ben und 

5. die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

2Eigenverantwortlich tätig im Sinne des Satzes 
1 Nummer 3 ist, 

1. wer seine berufliche Tätigkeit als ein-
zige Inhaberin oder als einziger Inha-
ber eines Büros selbstständig auf ei-
gene Rechnung und Verantwortung 
ausübt, 

2. wer 
a) sich mit anderen Prüfingenieurin-

nen, Prüfingenieuren oder Prüf-
sachverständigen, Ingenieurinnen, 
Ingenieuren, Architektinnen oder 
Architekten zusammengeschlossen 
hat, 

b) innerhalb dieses Zusammenschlus-
ses Vorstand, Geschäftsführerin, 
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Geschäftsführer, persönlich haf-
tende Gesellschafterin oder per-
sönlich haftender Gesellschafter 
mit einer rechtlich gesicherten lei-
tenden Stellung ist und 

c) kraft Satzung, Statut oder Gesell-
schaftsvertrag dieses Zusammen-
schlusses seine Aufgaben als 
Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
Prüfsachverständige und Prüfsach-
verständiger selbstständig auf ei-
gene Rechnung und Verantwor-
tung und frei von Weisungen ausü-
ben kann 

oder 
3. wer als Hochschullehrerin oder Hoch-

schullehrer im Rahmen einer Nebentä-
tigkeit in selbstständiger Beratung tätig 
ist. 

Unabhängig tätig im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 3 ist, wer bei Ausübung seiner Tätigkeit 
weder eigene Produktions-, Handels- oder 
Lieferinteressen hat noch fremde Interessen 
dieser Art vertritt, die unmittelbar oder mittel-
bar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
stehen. 

Geschäftsführer, persönlich haf-
tende Gesellschafterin oder per-
sönlich haftender Gesellschafter 
mit einer rechtlich gesicherten lei-
tenden Stellung ist und 

c) kraft Satzung, Statut oder Gesell-
schaftsvertrag dieses Zusammen-
schlusses seine Aufgaben als 
Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
Prüfsachverständige und Prüfsach-
verständiger selbstständig auf ei-
gene Rechnung und Verantwor-
tung und frei von Weisungen ausü-
ben kann 

oder 
3. wer als Hochschullehrerin oder Hoch-

schullehrer im Rahmen einer Nebentä-
tigkeit in selbstständiger Beratung tätig 
ist. 

3Unabhängig tätig im Sinne des Satzes 1 
Nummer 3 ist, wer bei Ausübung seiner Tätig-
keit weder eigene Produktions-, Handels- oder 
Lieferinteressen hat noch fremde Interessen 
dieser Art vertritt, die unmittelbar oder mittel-
bar im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 
stehen. 
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§ 5 
Allgemeine Pflichten 

§ 5 
Allgemeine Pflichten 

 

(1) Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige haben ihre Tätigkeit un-
parteiisch, gewissenhaft und gemäß den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen; 
sie müssen sich darüber und über die Ent-
wicklungen in ihrem Fachbereich stets auf 
dem Laufenden halten und über die für ihre 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Geräte und 
Hilfsmittel verfügen. Die Prüfung der bautech-
nischen Nachweise muss am Geschäftssitz 
der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs, 
für die oder den die Anerkennung als Prüfin-
genieurin oder Prüfingenieur ausgesprochen 
worden ist, erfolgen. Unbeschadet weiterge-
hender Vorschriften dürfen sich Prüfingenieu-
rinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverstän-
dige bei ihrer Tätigkeit der Mitwirkung befähig-
ter und zuverlässiger an ihrem Geschäftssitz 
angestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nur in einem solchen Umfang bedienen, dass 
sie deren Tätigkeit jederzeit voll überwachen 
können. Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständige müssen mit einer 
Haftungssumme von mindestens je 500 000 
Euro für Personen- sowie für Sach- und Ver-
mögensschäden je Schadensfall, die mindes-

(1) 1Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige haben ihre Tätigkeit un-
parteiisch, gewissenhaft und gemäß den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften zu erfüllen; 
sie müssen sich darüber und über die Ent-
wicklungen in ihrem Fachbereich stets auf 
dem Laufenden halten und über die für ihre 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Geräte und 
Hilfsmittel verfügen. 2Die Prüfung der bautech-
nischen Nachweise muss am Geschäftssitz 
der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs, 
für die oder den die Anerkennung als Prüfin-
genieurin oder Prüfingenieur ausgesprochen 
worden ist, erfolgen. 3Unbeschadet weiterge-
hender Vorschriften dürfen sich Prüfingenieu-
rinnen, Prüfingenieure und Prüfsachverstän-
dige bei ihrer Tätigkeit der Mitwirkung befähig-
ter und zuverlässiger an ihrem Geschäftssitz 
angestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nur in einem solchen Umfang bedienen, dass 
sie deren Tätigkeit jederzeit voll überwachen 
können. 4Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständige müssen mit einer 
Haftungssumme von mindestens je 500 000 
Euro für Personen- sowie für Sach- und Ver-
mögensschäden je Schadensfall, die mindes-

Keine Änderung 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 7 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

tens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfü-
gung stehen muss, haftpflichtversichert sein; 
die Anerkennungsbehörde ist zuständige 
Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes. 

tens zweimal im Versicherungsjahr zur Verfü-
gung stehen muss, haftpflichtversichert sein; 
die Anerkennungsbehörde ist zuständige 
Stelle im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes. 

(2) Ergeben sich Änderungen der Verhält-
nisse der Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen nach § 6 Absatz 2 
Satz 2 Nummern 4 und 5, sind sie verpflichtet, 
dies der Anerkennungsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. 

(2) 1Ergeben sich Änderungen der Verhält-
nisse der Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen nach § 6 Absatz 2 
Satz 2 Nummern 4 und 5, sind sie verpflichtet, 
dies der Anerkennungsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. 

Keine Änderung 

(3) Die Errichtung einer Zweitniederlassung 
als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüfsach-
verständige oder Prüfsachverständiger in der 
Bundesrepublik Deutschland bedarf der Ge-
nehmigung durch die Anerkennungsbehörde. 
Dem Antrag sind die für die Genehmigung er-
forderlichen Nachweise beizugeben, insbe-
sondere sind Angaben zur Eigenverantwort-
lichkeit der Tätigkeit in der Zweitniederlas-
sung, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die bei der Prüftätigkeit mitwirken sollen 
sowie zur Sicherstellung der Überwachung 
der ordnungsgemäßen Bauausführung zu ma-
chen. Die Genehmigung ist zu versagen, 
wenn wegen der Zahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die bei der Prüftätigkeit mit-
wirken sollen, der Entfernung zwischen den 
Niederlassungen oder aus anderen Gründen 

(3) 1Die Errichtung einer Zweitniederlas-
sung als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüf-
sachverständige oder Prüfsachverständiger in 
der Bundesrepublik Deutschland bedarf der 
Genehmigung durch die Anerkennungsbe-
hörde. 2Dem Antrag sind die für die Genehmi-
gung erforderlichen Nachweise beizugeben, 
insbesondere sind Angaben zur Eigenverant-
wortlichkeit der Tätigkeit in der Zweitniederlas-
sung, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, die bei der Prüftätigkeit mitwirken sollen 
sowie zur Sicherstellung der Überwachung 
der ordnungsgemäßen Bauausführung zu ma-
chen. 3Die Genehmigung ist zu versagen, 
wenn wegen der Zahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die bei der Prüftätigkeit mit-
wirken sollen, der Entfernung zwischen den 
Niederlassungen oder aus anderen Gründen 

Keine Änderung 
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Bedenken gegen die ordnungsgemäße Aufga-
benerledigung bestehen. Liegt die Zweitnie-
derlassung in einem anderen Land, entschei-
det die Anerkennungsbehörde im Einverneh-
men mit der Anerkennungsbehörde des ande-
ren Landes. Für die Prüftätigkeit an der Zweit-
niederlassung gilt Absatz 1 Satz 2 und 3, § 17 
Absatz 3 Satz 2 und § 39 Absatz 6 Satz 1 ent-
sprechend. 

Bedenken gegen die ordnungsgemäße Aufga-
benerledigung bestehen. 4Liegt die Zweitnie-
derlassung in einem anderen Land, entschei-
det die Anerkennungsbehörde im Einverneh-
men mit der Anerkennungsbehörde des ande-
ren Landes. 5Für die Prüftätigkeit an der 
Zweitniederlassung gilt Absatz 1 Satz 2 und 3, 
§ 17 Absatz 3 Satz 2 und § 39 Absatz 6 
Satz 1 entsprechend. 

(4) Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige dürfen nicht tätig werden, 
wenn sie, ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter o-
der Angehörige des Zusammenschlusses 
nach § 4 Satz 2 Nummer 2 bereits, insbeson-
dere bei der Entwurfsverfassung, Nachweiser-
stellung, Bauleitung oder als Unternehmerin o-
der Unternehmer, mit dem Gegenstand der 
Prüfung oder der Bescheinigung befasst wa-
ren oder wenn ein sonstiger Befangenheits-
grund vorliegt. 

(4) 1Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure und 
Prüfsachverständige dürfen nicht tätig werden, 
wenn sie, ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter o-
der Angehörige des Zusammenschlusses 
nach § 4 Satz 2 Nummer 2 bereits, insbeson-
dere bei der Entwurfsverfassung, Nachweiser-
stellung, Bauleitung oder als Unternehmerin o-
der Unternehmer, mit dem Gegenstand der 
Prüfung oder der Bescheinigung befasst wa-
ren oder wenn ein sonstiger Befangenheits-
grund vorliegt. 

Keine Änderung 

(5) Die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige, die oder der 
aus wichtigem Grund einen Auftrag nicht an-
nehmen kann, muss die Ablehnung unverzüg-
lich erklären. Sie oder er hat den Schaden zu 
ersetzen, der aus einer schuldhaften Verzöge-
rung dieser Erklärung entsteht. 

(5) 1Die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige, die oder der 
aus wichtigem Grund einen Auftrag nicht an-
nehmen kann, muss die Ablehnung unverzüg-
lich erklären. 2Sie oder er hat den Schaden zu 
ersetzen, der aus einer schuldhaften Verzöge-
rung dieser Erklärung entsteht. 

Keine Änderung 
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(6) Ergibt sich bei der Tätigkeit der Prüfin-
genieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-
verständigen, dass der Auftrag teilweise ei-
nem anderen Fachbereich oder einer anderen 
Fachrichtung zuzuordnen ist, sind sie ver-
pflichtet, die Auftraggeberin oder den Auftrag-
geber zu unterrichten. 

(6) 1Ergibt sich bei der Tätigkeit der Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsachver-
ständigen, dass der Auftrag teilweise einem 
anderen Fachbereich oder einer anderen 
Fachrichtung zuzuordnen ist, sind sie ver-
pflichtet, die Auftraggeberin oder den Auftrag-
geber zu unterrichten. 

Keine Änderung 

§ 6 
Anerkennungsverfahren 

§ 6 
Anerkennungsverfahren 

 

(1) Über den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet die oberste Bauaufsichtsbehörde o-
der die von ihr bestimmte Behörde (Anerken-
nungsbehörde). Örtlich zuständig ist die Aner-
kennungsbehörde des Geschäftssitzes der 
Bewerberin oder des Bewerbers. 

(1) 1Über den Antrag auf Anerkennung ent-
scheidet die Oberste Bauaufsichtsbehörde o-
der die von ihr bestimmte Behörde (Anerken-
nungsbehörde). 2Örtlich zuständig ist die An-
erkennungsbehörde des Geschäftssitzes der 
antragstellenden Person. 
3Anerkennungsverfahren für Prüfingenieurin-
nen und Prüfingenieure für Standsicherheit o-
der Brandschutz werden nach Veröffentli-
chung einer Bewerbungsfrist für das Einrei-
chen von Anträgen auf Anerkennung durchge-
führt. 

Ergänzung von Satz 3 entsprechend § 6 Ab-
satz 1 Saar-PPV vom 06.07.2020 

(2) Im Antrag auf Anerkennung muss ange-
geben sein, 

1. für welche Fachbereiche und, soweit 
vorgesehen, für welche Fachrichtungen 
die Anerkennung beantragt wird und 

2. ob und wie oft die Bewerberin oder der 

(2) 1Im Antrag auf Anerkennung muss an-
gegeben sein, 

1. für welche Fachbereiche und, soweit 
vorgesehen, für welche Fachrichtungen 
die Anerkennung beantragt wird und 

Sprachliche Anpassung an Saar-PPV, an-
sonsten keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
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Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

Bewerber sich bereits erfolglos auch in 
einem anderen Land einem Anerken-
nungsverfahren in diesen Fachberei-
chen und, soweit vorgesehen, Fach-
richtungen unterzogen hat. 

Dem Antrag sind die für die Anerkennung er-
forderlichen Nachweise beizugeben, insbe-
sondere 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe 
des fachlichen Werdegangs bis zum 
Zeitpunkt der Antragstellung, 

2. je eine Kopie der Abschluss- und Be-
schäftigungszeugnisse, 

3. der Nachweis über den Antrag auf Er-
teilung eines Führungszeugnisses zur 
Vorlage bei einer Behörde (Belegart O 
oder P) oder ein gleichwertiges Doku-
ment eines Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat, der nicht äl-
ter als drei Monate sein soll, 

4. Angaben über etwaige sonstige Nie-
derlassungen, 

5. Angaben über eine etwaige Beteiligung 
an einer Gesellschaft, deren Zweck die 
Planung oder Durchführung von Bau-
vorhaben ist und 

2. ob und wie oft die antragstellende Per-
son sich bereits erfolglos auch in einem 
anderen Land einem Anerkennungs-
verfahren in diesen Fachbereichen 
und, soweit vorgesehen, Fachrichtun-
gen unterzogen hat. 

2Dem Antrag sind die für die Anerkennung er-
forderlichen Nachweise beizugeben, insbe-
sondere 

1. ein Lebenslauf mit lückenloser Angabe 
des fachlichen Werdegangs bis zum 
Zeitpunkt der Antragstellung, 

2. je eine Kopie der Abschluss- und Be-
schäftigungszeugnisse, 

3. der Nachweis über den Antrag auf Er-
teilung eines Führungszeugnisses zur 
Vorlage bei einer Behörde (Belegart O 
oder P) oder ein gleichwertiges Doku-
ment eines Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat, der nicht äl-
ter als drei Monate sein soll, 

4. Angaben über etwaige sonstige Nie-
derlassungen, 

5. Angaben über eine etwaige Beteiligung 
an einer Gesellschaft, deren Zweck die 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
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Anmerkungen 

6. die Nachweise über die Erfüllung der 
besonderen Voraussetzungen für die 
Anerkennung in den jeweiligen Fach-
bereichen und, soweit vorgesehen, 
Fachrichtungen. 

Die Anerkennungsbehörde kann, soweit erfor-
derlich, weitere Unterlagen anfordern. 

Planung oder Durchführung von Bau-
vorhaben ist und 

6. die Nachweise über die Erfüllung der 
besonderen Voraussetzungen für die 
Anerkennung in den jeweiligen Fach-
bereichen und, soweit vorgesehen, 
Fachrichtungen. 

3Die Anerkennungsbehörde kann, soweit er-
forderlich, weitere Unterlagen anfordern. 

(3) Die Anerkennungsbehörde bestätigt un-
verzüglich den Eingang der Unterlagen und 
teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen 
fehlen. Die Eingangsbestätigung muss fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die in Satz 5 genannte Frist, 
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe, 
3. die Erklärung, dass der Antrag als ge-

nehmigt gilt, wenn über ihn nicht recht-
zeitig entschieden wird und 

4. im Fall der Nachforderung von Unterla-
gen die Mitteilung, dass die Frist nach 
Satz 3 erst beginnt, wenn die Unterla-
gen vollständig sind. 

Über den Antrag ist innerhalb von drei Mona-
ten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen 
zu entscheiden; die Anerkennungsbehörde 
kann die Frist gegenüber der Bewerberin oder 

(3) 1Die Anerkennungsbehörde bestätigt 
unverzüglich den Eingang der Unterlagen und 
teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen 
fehlen. 2Die Eingangsbestätigung muss fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die in Satz 5 genannte Frist, 
2. die verfügbaren Rechtsbehelfe, 
3. die Erklärung, dass der Antrag als ge-

nehmigt gilt, wenn über ihn nicht recht-
zeitig entschieden wird und 

4. im Fall der Nachforderung von Unterla-
gen die Mitteilung, dass die Frist nach 
Satz 3 erst beginnt, wenn die Unterla-
gen vollständig sind. 

3Über den Antrag ist innerhalb von drei Mona-
ten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen 
zu entscheiden; die Anerkennungsbehörde 
kann die Frist gegenüber der antragstellenden 

Neu: dynamischer Verweis des BremVwVfG 
auf das VwVfG des Bundes  
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dem Bewerber einmal um bis zu zwei Monate 
verlängern. Die Fristverlängerung und deren 
Ende sind ausreichend zu begründen und der 
Bewerberin oder dem Bewerber vor Ablauf der 
ursprünglichen Frist mitzuteilen. Der Antrag 
gilt als genehmigt, wenn über ihn nicht inner-
halb der nach Satz 3 maßgeblichen Frist ent-
schieden worden ist. Das Verfahren kann über 
die einheitliche Stelle im Sinne des § 71a des 
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abgewickelt werden. 

Person einmal um bis zu zwei Monate verlän-
gern. 4Die Fristverlängerung und deren Ende 
sind ausreichend zu begründen und der an-
tragstellenden Person vor Ablauf der ur-
sprünglichen Frist mitzuteilen. 5Der Antrag gilt 
als genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb 
der nach Satz 3 maßgeblichen Frist entschie-
den worden ist. 6Das Verfahren kann über die 
einheitliche Stelle im Sinne des § 71a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Bremischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt 
werden. 

(4) Die Anerkennungsbehörde führt nach 
Fachbereichen und Fachrichtungen geson-
derte Listen der Prüfingenieurinnen, Prüfinge-
nieure und Prüfsachverständigen, die in ge-
eigneter Weise bekannt zu machen sind. 

(4) 1Die Anerkennungsbehörde führt nach 
Fachbereichen und Fachrichtungen geson-
derte Listen der Prüfingenieurinnen, Prüfinge-
nieure und Prüfsachverständigen, die in ge-
eigneter Weise bekannt zu machen sind. 

Keine Änderung 
 

(5) Verlegt die Prüfingenieurin, der Prüfin-
genieur, die oder der Prüfsachverständige ih-
ren oder seinen Geschäftssitz, für den die An-
erkennung als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
als Prüfsachverständige oder als Prüfsachver-
ständiger ausgesprochen worden ist, in ein 
anderes Land, hat sie oder er dies der Aner-
kennungsbehörde anzuzeigen. Die Anerken-
nungsbehörde übersendet die über die Prüfin-
genieurin, den Prüfingenieur, die Prüfsachver-

(5) 1Verlegt die Prüfingenieurin, der Prüfin-
genieur, die oder der Prüfsachverständige ih-
ren oder seinen Geschäftssitz, für den die An-
erkennung als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
als Prüfsachverständige oder als Prüfsachver-
ständiger ausgesprochen worden ist, in ein 
anderes Land, hat sie oder er dies der Aner-
kennungsbehörde anzuzeigen. 2Die Anerken-
nungsbehörde übersendet die über die Prüfin-
genieurin, den Prüfingenieur, die Prüfsachver-

Keine Änderung 
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Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

ständige oder den Prüfsachverständigen vor-
handenen Akten der Anerkennungsbehörde 
des Landes, in dem die Prüfingenieurin, der 
Prüfingenieur, die oder der Prüfsachverstän-
dige ihren oder seinen neuen Geschäftssitz 
gründen will. Diese trägt die Prüfingenieurin, 
den Prüfingenieur, die Prüfsachverständige o-
der den Prüfsachverständigen in die von ihr 
geführte Liste nach Absatz 4 ein; damit er-
lischt die Eintragung in die Liste nach Absatz 
4 in dem Land des ursprünglichen Geschäfts-
sitzes. Im Übrigen findet ein neues Anerken-
nungsverfahren nicht statt, wenn sie oder er 
zuvor bereits vergleichbare Zulassungsvo-
raussetzungen erfüllen musste. 

ständige oder den Prüfsachverständigen vor-
handenen Akten der Anerkennungsbehörde 
des Landes, in dem die Prüfingenieurin, der 
Prüfingenieur, die oder der Prüfsachverstän-
dige ihren oder seinen neuen Geschäftssitz 
gründen will. 3Diese trägt die Prüfingenieurin, 
den Prüfingenieur, die Prüfsachverständige o-
der den Prüfsachverständigen in die von ihr 
geführte Liste nach Absatz 4 ein; damit er-
lischt die Eintragung in die Liste nach Absatz 
4 in dem Land des ursprünglichen Geschäfts-
sitzes. 5Im Übrigen findet ein neues Anerken-
nungsverfahren nicht statt, wenn sie oder er 
zuvor bereits vergleichbare Zulassungsvo-
raussetzungen erfüllen musste. 

§ 7 
Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der 

Anerkennung 

§ 7 
Erlöschen, Widerruf und Rücknahme der 

Anerkennung 

 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn 
1. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 

die oder der Prüfsachverständige ge-
genüber der Anerkennungsbehörde 
schriftlich darauf verzichtet, 

2. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige das 
68. Lebensjahr vollendet hat, 

3. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige die 

(1) 1Die Anerkennung erlischt, wenn 
1. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 

die oder der Prüfsachverständige ge-
genüber der Anerkennungsbehörde 
schriftlich darauf verzichtet, 

2. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige das 
70. Lebensjahr vollendet hat, 

3. die Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, 
die oder der Prüfsachverständige die 

Änderung in § 7 Absatz 1 Nummer 2 entspre-
chend Beschlüssen der FK BA  
Auch umgesetzt in § 7 Absatz 1 Nummer 2 
SaarPPV vom 06.07.2020 
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Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verliert oder 

4. der erforderliche Versicherungsschutz 
nach § 5 Absatz 1 Satz 4 nicht mehr 
besteht. 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verliert oder 

4. der erforderliche Versicherungsschutz 
nach § 5 Absatz 1 Satz 4 nicht mehr 
besteht. 

(2) Unbeschadet des § 49 des Bremischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes kann die An-
erkennung widerrufen werden, wenn die 
Prüfingenieurin, der Prüfingenieur, die oder 
der Prüfsachverständige 

1. in Folge geistiger und körperlicher Ge-
brechen nicht mehr in der Lage ist, ihre 
oder seine Tätigkeit ordnungsgemäß 
auszuüben, 

2. gegen die ihr oder ihm obliegenden 
Pflichten schwerwiegend, wiederholt o-
der mindestens grob fahrlässig versto-
ßen hat, 

3. ihre oder seine Tätigkeit in einem Um-
fang ausübt, die eine ordnungsgemäße 
Erfüllung ihrer oder seiner Pflichten 
nicht erwarten lässt oder 

4. in der Bundesrepublik Deutschland au-
ßerhalb des Geschäftssitzes, für den 
die Anerkennung als Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige o-
der Prüfsachverständiger ausgespro-
chen worden ist, ohne die erforderliche 

(2) 1Unbeschadet des § 49 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 des Bremischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes kann die Anerken-
nung widerrufen werden, wenn die Prüfingeni-
eurin, der Prüfingenieur, die oder der Prüf-
sachverständige 

1. in Folge geistiger und körperlicher Ge-
brechen nicht mehr in der Lage ist, ihre 
oder seine Tätigkeit ordnungsgemäß 
auszuüben, 

2. gegen die ihr oder ihm obliegenden 
Pflichten schwerwiegend, wiederholt o-
der mindestens grob fahrlässig versto-
ßen hat, 

3. ihre oder seine Tätigkeit in einem Um-
fang ausübt, die eine ordnungsgemäße 
Erfüllung ihrer oder seiner Pflichten 
nicht erwarten lässt oder 

4. in der Bundesrepublik Deutschland au-
ßerhalb des Geschäftssitzes, für den 
die Anerkennung als Prüfingenieurin, 

Änderung des Verweises 
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Genehmigung nach § 5 Absatz 3 
Zweitniederlassungen als Prüfingenieu-
rin, Prüfingenieur, Prüfsachverständige 
oder Prüfsachverständiger einrichtet. 

Prüfingenieur, Prüfsachverständige o-
der Prüfsachverständiger ausgespro-
chen worden ist, ohne die erforderliche 
Genehmigung nach § 5 Absatz 3 
Zweitniederlassungen als Prüfingenieu-
rin, Prüfingenieur, Prüfsachverständige 
oder Prüfsachverständiger einrichtet. 

(3) § 48 des Bremischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes bleibt unberührt. 

(3) 1§ 48 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des 
Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
bleibt unberührt. 

Änderung des Verweises 

(4) Die Anerkennungsbehörde kann in Ab-
ständen von mindestens 5 Jahren prüfen, ob 
die Anerkennungsvoraussetzungen noch vor-
liegen. 

(4) 1Die Anerkennungsbehörde kann in Ab-
ständen von mindestens fünf Jahren prüfen, 
ob die Anerkennungsvoraussetzungen noch 
vorliegen. 

Änderung der Schreibweise 

§ 8 
Führung der Bezeichnung Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder 

Prüfsachverständiger 

§ 8 
Führung der Bezeichnung Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder 

Prüfsachverständiger 

 

Wer nicht als Prüfingenieurin, Prüfingeni-
eur, Prüfsachverständige oder Prüfsachver-
ständiger in einem bestimmten Fachbereich o-
der, soweit vorgesehen, in einer bestimmten 
Fachrichtung nach dieser Verordnung aner-
kannt ist, darf diese Bezeichnung für diesen 
Fachbereich und für diese Fachrichtung nicht 
führen. 

1Wer nicht als Prüfingenieurin, Prüfingenieur, 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständi-
ger in einem bestimmten Fachbereich oder, 
soweit vorgesehen, in einer bestimmten Fach-
richtung nach dieser Verordnung anerkannt 
ist, darf diese Bezeichnung für diesen Fachbe-
reich und für diese Fachrichtung nicht führen. 

Keine Änderung 
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§ 9 
Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerken-

nung 

§ 9 
Gleichwertigkeit, gegenseitige Anerken-

nung 

 

(1) Die Anerkennung als Prüfingenieurin o-
der Prüfingenieur und die Anerkennung als 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständi-
ger für den jeweiligen Fachbereich und, soweit 
vorgesehen, für die jeweilige Fachrichtung 
sind gleichwertig. Anerkennungen anderer 
Länder gelten auch im Land Bremen; eine 
weitere Eintragung in die von der Anerken-
nungsbehörde nach § 6 Absatz 4 geführte 
Liste erfolgt nicht. 

(1) 1Die Anerkennung als Prüfingenieurin o-
der Prüfingenieur und die Anerkennung als 
Prüfsachverständige oder Prüfsachverständi-
ger für den jeweiligen Fachbereich und, soweit 
vorgesehen, für die jeweilige Fachrichtung 
sind gleichwertig. 2Anerkennungen anderer 
Länder gelten auch im Land Bremen; eine 
weitere Eintragung in die von der Anerken-
nungsbehörde nach § 6 Absatz 4 geführte 
Liste erfolgt nicht. 

Anpassung der Begründung durch die FK BA 
ist erfolgt, eine Änderung des Verordnungs-
textes ist jedoch nicht erforderlich. 

(2) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat zur Wahrneh-
mung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, sind berechtigt, als 
Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüfsachver-
ständige oder Prüfsachverständiger Aufgaben 
nach dieser Verordnung auszuführen, wenn 
sie 

1. hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches 
eine vergleichbare Berechtigung besit-
zen, 

2. dafür hinsichtlich der Anerkennungsvo-
raussetzungen und des Nachweises 

(2) 1Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat zur Wahrneh-
mung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, sind berechtigt, als 
Prüfingenieurin, Prüfingenieur, Prüfsachver-
ständige oder Prüfsachverständiger Aufgaben 
nach dieser Verordnung auszuführen, wenn 
sie 

1. hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches 
eine vergleichbare Berechtigung besit-
zen, 

2. dafür hinsichtlich der Anerkennungsvo-
raussetzungen und des Nachweises 

Keine Änderung 
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von Kenntnissen vergleichbare Anfor-
derungen erfüllen mussten und 

3. die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher 
der Anerkennungsbehörde anzuzeigen und 
dabei 

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie 
in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat rechtmäßig 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im 
Sinne dieser Verordnung niedergelas-
sen sind und ihnen die Ausübung die-
ser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vor-
lage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist, und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im 
Staat Ihrer Niederlassung dafür die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 Num-
mer 2 erfüllen mussten, 

vorzulegen. Die Anerkennungsbehörde soll 
das Tätigwerden untersagen, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind; 
sie hat auf Antrag zu bestätigen, dass die An-
zeige nach Satz 2 erfolgt ist. 

von Kenntnissen vergleichbare Anfor-
derungen erfüllen mussten und 

3. die deutsche Sprache in Wort und 
Schrift beherrschen. 

2Sie haben das erstmalige Tätigwerden vorher 
der Anerkennungsbehörde anzuzeigen und 
dabei 

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie 
in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaf-
ten gleichgestellten Staat rechtmäßig 
zur Wahrnehmung von Aufgaben im 
Sinne dieser Verordnung niedergelas-
sen sind und ihnen die Ausübung die-
ser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vor-
lage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist, und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im 
Staat Ihrer Niederlassung dafür die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 Num-
mer 2 erfüllen mussten, 

vorzulegen. 3Die Anerkennungsbehörde soll 
das Tätigwerden untersagen, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind; 
sie hat auf Antrag zu bestätigen, dass die An-
zeige nach Satz 2 erfolgt ist. 
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(3) Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat zur Wahrneh-
mung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, ohne im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu 
sein, sind berechtigt, als Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder Prüf-
sachverständiger Aufgaben nach dieser Ver-
ordnung auszuführen, wenn ihnen die Aner-
kennungsbehörde bescheinigt hat, dass sie 
die Anforderungen hinsichtlich der Anerken-
nungsvoraussetzungen, des Nachweises von 
Kenntnissen und des Tätigkeitsbereiches 
nach dieser Verordnung erfüllen. Die Beschei-
nigung wird auf Antrag erteilt, dem die zur Be-
urteilung erforderlichen Unterlagen beizufügen 
sind. § 6 Absatz 3 Satz 1 bis 5 gilt entspre-
chend. 

(3) 1Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat zur Wahrneh-
mung von Aufgaben im Sinne dieser Verord-
nung niedergelassen sind, ohne im Sinne des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 vergleichbar zu 
sein, sind berechtigt, als Prüfingenieurin, 
Prüfingenieur, Prüfsachverständige oder Prüf-
sachverständiger Aufgaben nach dieser Ver-
ordnung auszuführen, wenn ihnen die Aner-
kennungsbehörde bescheinigt hat, dass sie 
die Anforderungen hinsichtlich der Anerken-
nungsvoraussetzungen, des Nachweises von 
Kenntnissen und des Tätigkeitsbereiches 
nach dieser Verordnung erfüllen. 2Die Be-
scheinigung wird auf Antrag erteilt, dem die 
zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen bei-
zufügen sind. § 6 Absatz 3 Satz 1 bis 5 gilt 
entsprechend. 

Keine Änderung 

(4) Anzeigen und Bescheinigungen nach 
den Absätzen 2 und 3 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine An-
zeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung er-
teilt wurde. Verfahren nach den Absätzen 2 
und 3 können über die einheitliche Stelle im 
Sinne des § 71a des Bremischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

(4) 1Anzeigen und Bescheinigungen nach 
den Absätzen 2 und 3 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine An-
zeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung er-
teilt wurde. 2Verfahren nach den Absätzen 2 
und 3 können über die einheitliche Stelle im 
Sinne des § 71a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 

Änderung des Verweises 
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1 des Bremischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden. 

Teil 2 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Standsicherheit; Prüfämter,  
Typenprüfung und Prüfung der Standsi-

cherheit Fliegender Bauten 

Teil 2 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Standsicherheit; Prüfämter,  
Typenprüfung und Prüfung der Standsi-

cherheit Fliegender Bauten 

 

Abschnitt 1 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Standsicherheit 

Abschnitt 1 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Standsicherheit 

 

§ 10 
Besondere Voraussetzungen 

§ 10 
Besondere Voraussetzungen 

 

Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit in den Fachrichtungen 
Massivbau, Metallbau und Holzbau werden 
nur Personen anerkannt, die 

1. das Studium des Bauingenieurwesens 
an einer deutschen Hochschule oder 
ein gleichwertiges Studium an einer 
ausländischen Hochschule abge-
schlossen haben, 

2. nach Abschluss des Studiums mindes-
tens zehn Jahre mit der Aufstellung 
von Standsicherheitsnachweisen, der 
technischen Bauleitung oder mit ver-
gleichbaren Tätigkeiten betraut gewe-
sen sind, wovon sie mindestens fünf 

1Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit in den Fachrichtungen 
Massivbau, Metallbau und Holzbau werden 
nur Personen anerkannt, die 

1. das Studium des Bauingenieurwesens 
an einer deutschen Hochschule oder 
ein gleichwertiges Studium an einer 
ausländischen Hochschule abge-
schlossen haben, 

2. nach Abschluss des Studiums bis zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gemäß 
§ 6 Absatz 1 Satz 3 mindestens zehn 
Jahre mit der Aufstellung von Standsi-
cherheitsnachweisen, der technischen 

Anpassung von § 10 Satz 1 Nr. 2 entspre-
chend der SaarPPV vom 29.04.2024 auf den 
neuen Satz 3 in § 6 Absatz 1. 
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Jahre lang Standsicherheitsnachweise 
aufgestellt haben und mindestens ein 
Jahr lang mit der technischen Baulei-
tung betraut gewesen sein müssen; die 
Zeit einer technischen Bauleitung darf 
jedoch nur bis zu höchstens drei Jah-
ren angerechnet werden, 

3. durch ihre Leistungen als Ingenieurin-
nen oder Ingenieure überdurchschnittli-
che Fähigkeiten bewiesen haben, 

4. die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen besitzen 
und 

5. über die erforderlichen Kenntnisse der 
einschlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften verfügen. 

Das Vorliegen der Anerkennungsvorausset-
zungen nach den Nummern 2 bis 5 ist durch 
eine Bescheinigung des Prüfungsausschus-
ses nachzuweisen. 

Bauleitung oder mit vergleichbaren Tä-
tigkeiten betraut gewesen sind, wovon 
sie mindestens fünf Jahre lang Standsi-
cherheitsnachweise aufgestellt haben 
und mindestens ein Jahr lang mit der 
technischen Bauleitung betraut gewe-
sen sein müssen; die Zeit einer techni-
schen Bauleitung darf jedoch nur bis zu 
höchstens drei Jahren angerechnet 
werden, 

3. durch ihre Leistungen als Ingenieurin-
nen oder Ingenieure überdurchschnittli-
che Fähigkeiten bewiesen haben, 

4. die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen besitzen 
und 

5. über die erforderlichen Kenntnisse der 
einschlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften verfügen. 

2Das Vorliegen der Anerkennungsvorausset-
zungen nach den Nummern 2 bis 5 ist durch 
eine Bescheinigung des Prüfungsausschus-
ses nachzuweisen. 
 
 
 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 21 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

§ 11 
Prüfungsausschuss 

§ 11 
Prüfungsausschuss 

 

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde bildet 
bei der Anerkennungsbehörde einen Prü-
fungsausschuss. Sie kann auch bestimmen, 
dass die Prüfung bei einem Prüfungsaus-
schuss abzulegen ist, der in einem anderen 
Land besteht, der gemeinsam mit anderen 
Ländern gebildet worden ist oder bei einer ge-
meinsamen Einrichtung von Ländern besteht. 

(1) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde bildet 
bei der Anerkennungsbehörde einen Prü-
fungsausschuss. 2Sie kann auch bestimmen, 
dass die Prüfung bei einem Prüfungsaus-
schuss abzulegen ist, der in einem anderen 
Land besteht, der gemeinsam mit anderen 
Ländern gebildet worden ist oder bei einer ge-
meinsamen Einrichtung von Ländern besteht. 

Zunächst keine Änderung 
Rechtliche Umstrukturierung zur Zusammen-
führung in einen zentralen Prüfungsausschuss 
beim DIBt ist Gegenstand der aktuellen Dis-
kussion. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus 
mindestens 6 Mitgliedern. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde beruft die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie, soweit erforderlich, 
stellvertretende Mitglieder für den Verhinde-
rungsfall. Dem Prüfungsausschuss sollen min-
destens angehören: 

1. eine Hochschulprofessorin oder ein 
Hochschulprofessor für jede Fachrich-
tung, 

2. ein Mitglied aus dem Bereich der Bau-
wirtschaft oder ein von der Ingenieur-
kammer des Landes Bremen vorge-
schlagenes Mitglied, 

3. ein von der Vereinigung der Prüfingeni-
eure vorgeschlagenes Mitglied und 

(2) 1Der Prüfungsausschuss besteht aus 
mindestens 6 Mitgliedern. 2Die oberste Bau-
aufsichtsbehörde beruft die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sowie, soweit erforder-
lich, stellvertretende Mitglieder für den Verhin-
derungsfall. 3Dem Prüfungsausschuss sollen 
mindestens angehören: 

1. eine Hochschulprofessorin oder ein 
Hochschulprofessor für jede Fachrich-
tung, 

2. ein Mitglied aus dem Bereich der Bau-
wirtschaft oder ein von einer Ingenieur-
kammer des Landes Bremen vorge-
schlagenes Mitglied, 

3. ein von der Vereinigung der Prüfingeni-
eure vorgeschlagenes Mitglied und 

4. ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung in Satz 3 Nr. 2 und 4 entspre-
chend Saar-PPV vom 09.07.2020 
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4. ein von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde vorgeschlagenes Mitglied. 

Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederbe-
rufungen sind zulässig. Abweichend von 
Satz 4 endet die Mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss  

1. wenn die Voraussetzungen für die Be-
rufung nach Satz 3 nicht mehr vorlie-
gen oder 

2. mit der Vollendung des 68. Lebens-
jahrs; 

der Abschluss eines eingeleiteten Prüfungs-
verfahrens bleibt unberührt. Unbeschadet des 
Satzes 3 Nummer 4 ist die oberste Bauauf-
sichtsbehörde oder eine von ihr ernannte Ver-
tretung berechtigt, an den Sitzungen und Be-
ratungen des Prüfungsausschusses ohne 
Stimmrecht teilzunehmen. 

einer obersten Bauaufsichtsbehörde. 
4Die Berufung erfolgt für fünf Jahre; Wiederbe-
rufungen sind zulässig. 5Abweichend von 
Satz 4 endet die Mitgliedschaft im Prüfungs-
ausschuss  

1. wenn die Voraussetzungen für die Be-
rufung nach Satz 3 nicht mehr vorlie-
gen oder 

2. mit der Vollendung des 70. Lebens-
jahrs; 

der Abschluss eines eingeleiteten Prüfungs-
verfahrens bleibt unberührt. 6Unbeschadet des 
Satzes 3 Nummer 4 ist die oberste Bauauf-
sichtsbehörde oder eine von ihr ernannte Ver-
tretung berechtigt, an den Sitzungen und Be-
ratungen des Prüfungsausschusses ohne 
Stimmrecht teilzunehmen. 

 
 
 
 
 
Anpassung in Satz 5 Nr. 2 entsprechend 
Saar-PPV vom 09.07.2020 als logische Folge-
änderung zu § 7 Absatz 1 Nr. 2 (Anhebung Al-
tersgrenze) 
 
 
 
 
 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sind unabhängig und an Weisungen nicht 
gebunden. Sie sind zur Unparteilichkeit und 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind ehren-
amtlich tätig und haben Anspruch auf eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung sowie 
auf Ersatz der notwendigen Auslagen ein-
schließlich der Reisekosten. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind unabhängig und an Weisungen nicht ge-
bunden. 2Sie sind zur Unparteilichkeit und 
Verschwiegenheit verpflichtet. 3Sie sind ehren-
amtlich tätig und haben Anspruch auf eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung sowie 
auf Ersatz der notwendigen Auslagen ein-
schließlich der Reisekosten.  
4Die Kosten des Prüfungsausschusses tragen 
die antragstellenden Personen anteilmäßig. 

Ergänzung der Sätze 4 bis 6 entsprechend § 7 
Absatz 3 SaarPPV vom 29.04.2024 
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5Soweit mit anderen Ländern gemeinsame 
Prüfungsverfahren durchgeführt werden, kön-
nen die Kosten aller beteiligten Prüfungsaus-
schüsse auf alle antragstellenden Personen 
anteilig umgelegt werden. 6Die Teilnahme an 
der schriftlichen oder mündlichen Prüfung darf 
davon abhängig gemacht werden, dass die 
antragstellende Person eine anteilige Voraus-
zahlung auf die dem Prüfungsausschuss vo-
raussichtlich entstehenden Kosten leistet. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde be-
stimmt aus der Mitte des Prüfungsausschus-
ses ein vorsitzendes und ein dieses vertreten-
des Mitglied. Der Prüfungsausschuss gibt sich 
eine Geschäftsordnung. 

(4) 1Die oberste Bauaufsichtsbehörde be-
stimmt aus der Mitte des Prüfungsausschus-
ses ein vorsitzendes und ein dieses vertre-
tende Mitglied. 2Der Prüfungsausschuss gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 

Keine Änderung 

§ 12 
Prüfungsverfahren 

§ 12 
Prüfungsverfahren 

 

(1) Die Anerkennungsbehörde leitet die An-
tragsunterlagen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummern 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss 
zu. Der Prüfungsausschuss bescheinigt ge-
genüber der Anerkennungsbehörde das Vor-
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen 
nach § 10 Satz 1 Nummer 2 bis 5. Die Ent-
scheidung ist zu begründen, soweit der Prü-
fungsausschuss das Vorliegen von Anerken-
nungsvoraussetzungen verneint, im Übrigen 
auf Verlangen der Anerkennungsbehörde. 

(1) 1Die Anerkennungsbehörde leitet die 
Antragsunterlagen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummern 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss 
zu. 2Der Prüfungsausschuss bescheinigt ge-
genüber der Anerkennungsbehörde das Vor-
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen 
nach § 10 Satz 1 Nummer 2 bis 5. 3Die Ent-
scheidung ist zu begründen, soweit der Prü-
fungsausschuss das Vorliegen von Anerken-
nungsvoraussetzungen verneint, im Übrigen 
auf Verlangen der Anerkennungsbehörde. 

Keine Änderung 
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(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus 
1. der Überprüfung des fachlichen Werde-

gangs (§ 13) und 
2. der schriftlichen Prüfung (§ 14). 

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus 
1. der Überprüfung des fachlichen Werde-

gangs (§ 13) und 
2. der schriftlichen Prüfung (§ 14). 

Keine Änderung 

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die 
oder der die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 
2 nicht bestanden hat, kann sie nur zweimal 
wiederholen; dies gilt auch, soweit die Prüfung 
in einem anderen Land nicht bestanden wor-
den ist. Die Prüfung ist im gesamten Umfang 
zu wiederholen. 

(3) 1Antragstellende Personen, die die Prüfung 
nach Absatz 2 Nummer 2 nicht bestanden ha-
ben, können sie insgesamt nur zweimal wie-
derholen; dies gilt auch, soweit die Prüfung in 
einem anderen Land nicht bestanden worden 
ist. 2Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu 
wiederholen. 

Sprachliche Anpassung entsprechend Saar-
PPV 

§ 13 
Überprüfung des fachlichen Werdegangs 

§ 13 
Überprüfung des fachlichen Werdegangs 

 

(1) Die Überprüfung des fachlichen Werde-
gangs dient der Feststellung, ob die Bewerbe-
rin oder der Bewerber die besonderen Voraus-
setzungen des § 10 Satz 1 Nummer 2 und 3 
erfüllt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses über die 
Zulassung zur schriftlichen Prüfung. Eine Be-
werberin oder ein Bewerber, die oder der die 
Voraussetzungen nicht erfüllt, wird nicht zur 
Prüfung zugelassen. 

(1) 1Die Überprüfung des fachlichen Werde-
gangs dient der Feststellung, ob die antrag-
stellende Person die besonderen Vorausset-
zungen des § 10 Satz 1 Nummern 2 und 3 er-
füllt. 2Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses über die 
Zulassung zur schriftlichen Prüfung nach § 14. 
3Eine antragstellende Person, die die Voraus-
setzungen nicht erfüllt, wird nicht zur Prüfung 
zugelassen. 

Sprachliche Anpassung entsprechend § 12a 
SaarPPV vom 08.04.2024 

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
ein Verzeichnis der von ihr oder ihm bearbei-
teten statisch und konstruktiv schwierigen Vor-

(2) 1Die antragstellende Person hat eine Refe-
renzobjektliste der von ihr bearbeiteten sta-
tisch und konstruktiv schwierigen Vorhaben 
mit Angabe von Ort, Zeitraum, Bauherrin oder 

Anpassung entsprechend § 12a SaarPPV 
vom 08.04.2024 
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haben mit Angabe von Ort, Zeitraum, Bauher-
rin oder Bauherr, etwaigen statischen und 
konstruktiven Besonderheiten, Schwierigkeits-
grad (Bauwerksklasse) sowie der Art der von 
der Bewerberin oder dem Bewerber persön-
lich geleisteten Arbeiten und der Stellen oder 
Personen vorzulegen, die die von der Bewer-
berin oder dem Bewerber erstellten Standsi-
cherheitsnachweise geprüft haben.  

 
Daraus muss erkennbar sein, dass die Be-

werberin oder der Bewerber eine mindestens 
fünfjährige Erfahrung im Aufstellen von Stand-
sicherheitsnachweisen auch für überdurch-
schnittlich schwierige Konstruktionen besitzt. 
Sie oder er muss innerhalb der beantragten 
Fachrichtung ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Tragwerke bearbeitet haben. 

Bauherr, etwaigen statischen und konstrukti-
ven Besonderheiten, Schwierigkeitsgrad (Bau-
werksklasse nach Anlage 2) sowie der Art der 
von der antragstellenden Person persönlich 
geleisteten Arbeiten und der Stellen oder Per-
sonen vorzulegen, die die von der antragstel-
lenden Person erstellten Standsicherheits-
nachweise geprüft haben.  
2Die Vorhaben sollen nicht älter als zehn 
Jahre sein.  
3Aus der Referenzobjektliste muss erkennbar 
sein, dass die antragstellende Person eine 
mindestens fünfjährige Erfahrung im Aufstel-
len von Standsicherheitsnachweisen auch für 
überdurchschnittlich schwierige Konstruktio-
nen besitzt. 4Sie muss innerhalb der beantrag-
ten Fachrichtung ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Tragwerke bearbeitet haben. 

 (3) 1Aus der Referenzobjektliste nach Absatz 
2 hat die antragstellende Person für jede be-
antragte Fachrichtung sechs statisch-kon-
struktiv schwierige Referenzobjekte auszu-
wählen und eingehender zu beschreiben. 
2Zwei der Referenzobjekte dürfen Ingenieur-
bauwerke sein. 3Die Beschreibung soll Anga-
ben enthalten zu 

Neue Regelung entsprechend § 12a Absatz 3 
SaarPPV vom 08.04.2024 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

1. Bauwerk (Größe, Konstruktionsprinzip, 
statische und konstruktive Besonderhei-
ten, Bauwerksklassen nach Anlage 2), 

2. Bauherrin/Bauherr und Auftraggebe-
rin/Auftraggeber, 

3. Prüfingenieurin / Prüfingenieur /Prüfsach-
verständigen, 

4. den persönlich bearbeiteten Teilen 
und um eine Skizze oder ein Foto des Bau-
werks ergänzt werden. 

(3) 1Das Verzeichnis nach Absatz 2 wird 
durch mindestens zwei Mitglieder des Prü-
fungsausschusses im Hinblick auf die sich da-
raus ergebende Eignung der Bewerberin oder 
des Bewerbers beurteilt. 2Kommt ein einver-
nehmlicher Vorschlag nicht zustande, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.  

3Wiederholt die Bewerberin oder der Be-
werber die Prüfung, ist eine erneute Überprü-
fung des fachlichen Werdegangs nur erforder-
lich, wenn seit der letzten Überprüfung mehr 
als fünf Jahre vergangen sind. 

(4) 1Die Referenzobjektliste nach Absatz 2 
und die Objektbeschreibungen nach Absatz 3 
werden durch zwei Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses im Hinblick auf die sich daraus 
ergebende Eignung der antragstellenden Per-
son beurteilt. 2Kommt ein einvernehmlicher 
Vorschlag der Beurteilung nicht zustande, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.  
3Wiederholt die antragstellende Person das 
Prüfungsverfahren zum nächsten Termin und 
war sie im letzten Prüfungsverfahren zur 
schriftlichen Prüfung zugelassen, soll der Prü-
fungsausschuss ganz oder teilweise auf eine 
erneute Bewertung des fachlichen Werde-
gangs und der Referenzobjektliste verzichten. 

Anpassung der Regelung entsprechend § 12a 
Absatz 4 SaarPPV vom 08.04.2024 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

4Die Anerkennungsbehörde setzt die antrag-
stellende Person über die Entscheidung in 
Kenntnis. 

§ 14 
Schriftliche Prüfung 

§ 14 
Schriftliche Prüfung 

 

(1) Die schriftliche Prüfung dient der Fest-
stellung, ob die Bewerberin oder der Bewerber 
die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfin-
genieur erforderlichen Fachkenntnisse und Er-
fahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse 
der einschlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften besitzt und anwenden kann. 

(1) 1Die schriftliche Prüfung dient der Feststel-
lung, ob die antragstellende Person die für 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 
erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrun-
gen sowie die erforderlichen Kenntnisse der 
einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften besitzt und anwenden kann. 

Sprachliche Anpassung an § 12b Absatz 1 
Saar-PPV vom 06.07.2020 

(2) Kenntnisse sind insbesondere auf fol-
genden Gebieten nachzuweisen: 

1. Statik, Bemessung, Konstruktion und 
Ausführung von Tragwerken: 
a) Einwirkungen auf Tragwerke, 
b) Standsicherheit von Tragwerken, 
c) Bemessung und konstruktive 

Durchbildung der Tragwerke, 
d) Zusammenwirken von Tragwerk 

und Baugrund, 
e) Baugrubensicherung, 
f) Feuerwiderstandsfähigkeit der tra-

genden und raumabschließenden 
Bauteile, 

(2) 1Kenntnisse sind insbesondere auf folgen-
den Gebieten nachzuweisen: 

1.  Statik, Bemessung, Konstruktion und 
Ausführung von Tragwerken: 
a) Einwirkungen auf Tragwerke, 
b) Standsicherheit von Tragwerken, 
c) Bemessung und konstruktive Durchbil-

dung der Tragwerke, 
d) Zusammenwirken von Tragwerk und 

Baugrund, 
e) Baugrubensicherung, 
f) Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-

den und raumabschließenden Bauteile, 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

g) Technische Baubestimmungen ein-
schließlich der ihnen zugrunde lie-
genden Sicherheitskonzepte. 

2. bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten, insbesondere die Regelungen 
zur Prüfung von Standsicherheits-
nachweisen und Überwachung der 
Bauausführung, zu Bauprodukten 
und Bauarten. 

Die Prüfung kann sich auf Bauteile und Trag-
werke in allen Fachrichtungen bis zur Bau-
werksklasse drei, in der beantragten Fachrich-
tung bis zur Bauwerksklasse fünf erstrecken. 
Gegenstand der Prüfung können auch Grund-
bau und Bauphysik sein. 

g) Technische Baubestimmungen ein-
schließlich der ihnen zugrunde liegen-
den Sicherheitskonzepte; 

 
2.  bauordnungsrechtliche Vorschriften, ins-

besondere die Regelungen zur Prüfung 
von Standsicherheitsnachweisen und 
Überwachung der Bauausführung, zu 
Bauprodukten und Bauarten. 

 
2Die schriftliche Prüfung besteht aus einem 
Prüfungsteil „Allgemeine Fachkenntnisse“ und 
einem Prüfungsteil „Besondere Fachkennt-
nisse“.  
3Der Prüfungsteil „Allgemeine Fachkennt-
nisse“ kann sich auf Bauteile und Tragwerke 
in allen Fachrichtungen bis zur Bauwerks-
klasse 3 nach Anlage 2 erstrecken; Gegen-
stand der Prüfung können auch Grundbau und 
Bauphysik sein.  
4Gegenstand des Prüfungsteils „Besondere 
Fachkenntnisse“ ist die jeweils beantragte 
Fachrichtung; er kann sich auf alle Bauwerks-
klassen nach Anlage 2 erstrecken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 2 bis 4 Anpassung entsprechend § 12b 
Absatz 2 Saar-PPV vom 09.07.2020 
 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses lädt die Bewerberinnen und Be-
werber schriftlich zur Prüfung ein und teilt 

(3) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses lädt die antragstellende Person 
in Textform zur schriftlichen Prüfung ein und 
teilt ihr die zugelassenen Hilfsmittel mit. 2Sie 

Anpassung entsprechend § 12b Absatz 3 
Saar-PPV vom 09.07.2020 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

ihnen die zugelassenen Hilfsmittel mit. Zwi-
schen der Aufgabe der Ladung zur Post und 
dem Tag der Prüfung soll mindestens ein Mo-
nat liegen. 

wird mit einer Frist von mindestens vier Wo-
chen zur schriftlichen Prüfung eingeladen. 

(4) Den Bewerberinnen und Bewerbern 
werden vom Prüfungsausschuss ausgewählte 
Aufgaben gestellt. Die schriftliche Prüfung be-
steht aus einem Prüfungsteil „Allgemeine 
Fachkenntnisse“ und einem Prüfungsteil „Be-
sondere Fachkenntnisse“. Die Gesamtbear-
beitungszeit der gestellten Aufgaben beträgt 
zweimal 180 Minuten mit einer Pause von 
mindestens 30 Minuten. Die Prüfungsteile 
können an zwei unmittelbar aufeinanderfol-
genden Tagen stattfinden. Aufsicht führt ein 
Mitglied des Prüfungsausschusses. Bei Stö-
rungen des Prüfungsablaufs kann die Bearbei-
tungszeit durch das aufsichtführende Mitglied 
des Prüfungsausschusses angemessen ver-
längert werden. 

(4) 1Der antragstellenden Person werden vom 
Prüfungsausschuss ausgewählte Aufgaben 
gestellt.  
 
 
2Die Bearbeitungszeit der gestellten Aufgaben 
beträgt je Prüfungsteil 180 Minuten mit einer 
Pause von jeweils mindestens 30 Minuten. 
3Die Prüfungsteile können an zwei unmittelbar 
aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. 4Die 
Aufsicht führt ein Mitglied des Prüfungsaus-
schusses, das durch eine weitere Person un-
terstützt wird. 5Bei Störungen des Prüfungsab-
laufs kann die Bearbeitungszeit durch das auf-
sichtführende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses angemessen verlängert werden. 

Anpassung entsprechend § 12b Absatz 4 
Saar-PPV vom 09.07.2020 

(5) Vor Prüfungsbeginn haben sich die Be-
werberinnen und Bewerber durch Lichtbild-
ausweis auszuweisen. 

(5) 1Vor Prüfungsbeginn haben sich die an-
tragstellenden Personen durch Lichtbildaus-
weis auszuweisen. 

Sprachliche Anpassung an § 12b Absatz 5 
Saar-PPV 

(6) Die schriftlichen Arbeiten werden an-
stelle des Namens mit einer Kennziffer verse-
hen. Es wird eine Liste über die Kennziffern 
gefertigt, die geheim zu halten ist.  

(6) 1Die schriftlichen Arbeiten werden anstelle 
des Namens mit einer Kennziffer versehen. 
2Es wird eine Liste über die Kennziffern gefer-
tigt, die geheim zu halten ist. 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

(7) Die Prüfungsarbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses unab-
hängig voneinander bewertet.  

 
Weichen die Bewertungen um nicht mehr 

als 15 Prozent der vom Prüfungsausschuss 
festgelegten höchstmöglichen Punkte vonei-
nander ab, errechnet sich die Bewertung aus 
der durchschnittlichen Punktzahl.  

Bei größeren Abweichungen gilt § 13 Ab-
satz 3 Satz 2 entsprechend. Die schriftliche 
Prüfung ist bestanden, wenn insgesamt min-
destens 60 Prozent der möglichen Punkte er-
reicht werden. 

(7) 1Die Prüfungsarbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses unab-
hängig voneinander bewertet.  
2Die Bewertung erfolgt für jede Aufgabe mit 
ganzen Punkten.  
3Weichen die Bewertungen um nicht mehr als 
15 Prozent der möglichen Punktzahl für jede 
Aufgabe voneinander ab, gilt der Durchschnitt 
der Bewertungen.  
4Bei größeren Abweichungen entscheidet ein 
Drittprüfer.  
5Die schriftliche Prüfung ist bestanden, wenn 
in den Prüfungsteilen jeweils mehr als die 
Hälfte der möglichen Punkte erreicht werden. 

Anpassung entsprechend § 12b Absatz 7 
Saar-PPV vom 09.07.2020 

(8) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung 
lautet 

1. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen sowie die 
erforderlichen Kenntnisse der einschlä-
gigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften nachgewiesen“ oder 

2. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen sowie die 

(8) 1Das Ergebnis der Prüfung lautet 
1. „Die antragstellende Person hat die für 

eine Prüfingenieurin oder einen Prüfinge-
nieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen 
Kenntnisse der einschlägigen bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften nachgewie-
sen.“ oder 

2. „Die antragstellende Person hat die für ei-
nen Prüfingenieurin oder einen Prüfinge-
nieur erforderlichen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen sowie die erforderlichen 

Anpassung entsprechend § 12b Absatz 8 
Saar-PPV vom 09.07.2020 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

erforderlichen Kenntnisse der einschlä-
gigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften nicht nachgewiesen“. 

Kenntnisse der einschlägigen bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften nicht nach-
gewiesen.“ 

 (9) 1Anerkannte Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieure für Standsicherheit die eine Er-
weiterung ihrer bestehenden Anerkennung um 
eine zusätzliche Fachrichtung anstreben, 
müssen die Prüfung im Prüfungsteil „Allge-
meine Fachkenntnisse“ nicht ablegen. 

Neue Regelung entsprechend § 12b Absatz 9 
Saar-PPV vom 09.07.2020 

§ 15 
Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 

§ 15 
Täuschungsversuch, Ordnungsverstöße 

 

(1) Versucht eine Bewerberin oder ein Be-
werber bei der Prüfung zu täuschen, einer an-
deren Bewerberin oder einem anderen Bewer-
ber zu helfen oder ist sie oder er nach Beginn 
der Prüfung im Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel, wird die Prüfung insgesamt als 
nicht bestanden bewertet. 

(1) 1Versucht eine antragstellende Person bei 
der Prüfung zu täuschen, einer anderen an-
tragstellenden Person zu helfen oder ist sie 
nach Beginn der Prüfung im Besitz nicht zuge-
lassener Hilfsmittel, wird die Prüfung insge-
samt als nicht bestanden bewertet. 

Sprachliche Anpassung an § 12c Absatz 1 
Saar-PPV 

(2) Bei einer erheblichen Störung des Prü-
fungsablaufs kann die Bewerberin oder der 
Bewerber von der weiteren Teilnahme ausge-
schlossen werden. Absatz 1 gilt entsprechend. 

(2) 1Bei einer erheblichen Störung des Prü-
fungsablaufs kann die antragstellende Person 
von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen 
werden. 2Die Prüfung wird als insgesamt nicht 
bestanden bewertet. 

Sprachliche Anpassung an § 12c Absatz 2 
Saar-PPV 

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 1 und 
2 trifft die oder der Aufsichtsführende. 

(3) 1Die Entscheidungen nach Absatz 1 und 2 
trifft in der schriftlichen Prüfung die aufsicht-
führende Person. 

Sprachliche Anpassung an § 12c Absatz 3 
Saar-PPV 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

§ 16 
Rücktritt 

§ 16 
Rücktritt 

 

Die Prüfung gilt als nicht abgelegt, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber nach er-
folgter Zulassung 

1. vor Beginn der Prüfung oder 
2. nach Beginn der Prüfung aus von ihr o-

der ihm nicht zu vertretenden Gründen 
von der Teilnahme an der Prüfung zurücktritt; 
der Grund nach Nummer 2 ist gegenüber dem 
Prüfungsausschuss glaubhaft zu machen, im 
Krankheitsfall durch Vorlage einer ärztlichen 
Bestätigung. Im Übrigen gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 

1Die Prüfung gilt als nicht abgelegt, wenn die 
antragstellende Person nach erfolgter Zulas-
sung 
1. vor Beginn der Prüfung oder 
2. nach Beginn der Prüfung aus von ihr nicht 

zu vertretenden Gründen  
von der Teilnahme an der Prüfung zurücktritt; 
der Grund nach Nummer 2 ist gegenüber der 
Prüfungskommission glaubhaft zu machen, im 
Krankheitsfall durch Vorlage einer ärztlichen 
Bestätigung. 2Im Übrigen gilt die Prüfung als 
nicht bestanden. 

Sprachliche Anpassung an § 12d Saar-PPV 

§ 17 
Aufgabenerledigung 

§ 17 
Aufgabenerledigung 

 

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit dürfen bauaufsichtliche 
Prüfaufgaben nur wahrnehmen, für deren 
Fachrichtung sie anerkannt sind. Sie sind 
auch berechtigt, einzelne Bauteile mit höchs-
tens durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad 
der anderen Fachrichtungen zu prüfen. Gehö-
ren wichtige Teile einer baulichen Anlage mit 
überdurchschnittlichem oder sehr hohem 
Schwierigkeitsgrad zu Fachrichtungen, für die 
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für 

(1) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 
Standsicherheit dürfen bauaufsichtliche Prüf-
aufgaben nur wahrnehmen, für deren Fach-
richtung sie anerkannt sind. 2Sie sind auch be-
rechtigt, einzelne Bauteile mit höchstens 
durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der an-
deren Fachrichtungen zu prüfen. 3Gehören 
wichtige Teile einer baulichen Anlage mit 
überdurchschnittlichem oder sehr hohem 
Schwierigkeitsgrad zu Fachrichtungen, für die 
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für 

Keine Änderung, inhaltlich identisch mit § 13 
Absatz 1 SaarPPV 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

Standsicherheit nicht anerkannt ist, hat sie o-
der er unter seiner Federführung weitere, für 
diese Fachrichtungen anerkannte Prüfingeni-
eurinnen und Prüfingenieure für Standsicher-
heit hinzuziehen, deren Ergebnisse der Über-
prüfung in den Prüfbericht aufzunehmen sind; 
die Auftraggeberin oder der Auftraggeber ist 
darüber zu unterrichten.. 

Standsicherheit nicht anerkannt ist, hat sie o-
der er unter seiner Federführung weitere, für 
diese Fachrichtungen anerkannte Prüfingeni-
eurinnen und Prüfingenieure für Standsicher-
heit hinzuziehen, deren Ergebnisse der Über-
prüfung in den Prüfbericht aufzunehmen sind; 
die Auftraggeberin oder der Auftraggeber ist 
darüber zu unterrichten. 

(2) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
dürfen Prüfaufträge nur annehmen, wenn sie 
unter Berücksichtigung des Umfangs ihrer 
Prüftätigkeit und der Zeit, die sie benötigen, 
um auf der Baustelle anwesend zu sein, die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauaus-
führung nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 der 
Bremischen Landesbauordnung sicherstellen 
können 

(2) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
dürfen Prüfaufträge nur annehmen, wenn sie 
unter Berücksichtigung des Umfangs ihrer 
Prüftätigkeit und der Zeit, die sie benötigen, 
um auf der Baustelle anwesend zu sein, die 
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauaus-
führung nach § 80 Absatz 2 Nummer 1 der 
Bremischen Landesbauordnung sicherstellen 
können  

Keine Änderung, inhaltlich identisch mit § 13 
Absatz 2 SaarPPV 

(3) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit können sich als Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer vorbehalt-
lich der dienstrechtlichen Regelungen auch 
hauptberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus dem ihnen zugeordneten wissen-
schaftlichen Personal bedienen. Angehörige 
des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 
Nummer 2 stehen angestellten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern nach § 5 Absatz 1 Satz 3 
gleich, sofern die Prüfingenieurin oder der 
Prüfingenieur für Standsicherheit hinsichtlich 

(3) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit können sich als Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer vorbehalt-
lich der dienstrechtlichen Regelungen auch 
hauptberuflicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus dem ihnen zugeordneten wissen-
schaftlichen Personal bedienen. 2Angehörige 
des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 
Nummer 2 stehen angestellten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern nach § 5 Absatz 1 Satz 3 
gleich, sofern die Prüfingenieurin oder der 
Prüfingenieur für Standsicherheit hinsichtlich 

Keine Änderung, inhaltlich identisch mit § 13 
Absatz 3 SaarPPV 
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ihrer Mitwirkung bei der Prüftätigkeit ein Wei-
sungsrecht hat und die Prüfung der Standsi-
cherheitsnachweise am Geschäftssitz der 
Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs, für 
den die Anerkennung als Prüfingenieurin oder 
Prüfingenieur ausgesprochen worden ist, er-
folgt. 

ihrer Mitwirkung bei der Prüftätigkeit ein Wei-
sungsrecht hat und die Prüfung der Standsi-
cherheitsnachweise am Geschäftssitz der 
Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs, für 
den die Anerkennung als Prüfingenieurin oder 
Prüfingenieur ausgesprochen worden ist, er-
folgt. 

(4) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit prüfen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Standsicherheitsnach-
weise. Die Prüfung ist entsprechend den von 
der obersten Bauaufsichtsbehörde zu erlas-
senden Prüfanweisungen durchzuführen und 
das Ergebnis ist in einem Prüfbericht zu doku-
mentieren. Verfügt die Prüfingenieurin oder 
der Prüfingenieur für Standsicherheit nicht 
über die zur Beurteilung der Gründung erfor-
derliche Sachkunde oder hat sie oder er Zwei-
fel hinsichtlich der verwendeten Annahmen o-
der der bodenmechanischen Kenngrößen, 
sind von ihr oder ihm im Einvernehmen mit 
der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber 
Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau 
einzuschalten. 

(4) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit prüfen die Vollständigkeit 
und Richtigkeit der Standsicherheitsnach-
weise. 2Die Prüfung ist entsprechend den von 
der obersten Bauaufsichtsbehörde zu erlas-
senden Prüfanweisungen durchzuführen und 
das Ergebnis ist in einem Prüfbericht zu doku-
mentieren. 3Verfügt die Prüfingenieurin oder 
der Prüfingenieur für Standsicherheit nicht 
über die zur Beurteilung der Gründung erfor-
derliche Sachkunde oder hat sie oder er Zwei-
fel hinsichtlich der verwendeten Annahmen o-
der der bodenmechanischen Kenngrößen, 
sind von ihr oder ihm im Einvernehmen mit 
der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber 
Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau 
einzuschalten. 

Keine Änderung, inhaltlich identisch mit § 13 
Absatz 4 SaarPPV 

(5) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit überwachen die ordnungs-
gemäße Bauausführung hinsichtlich der von 
ihnen geprüften Standsicherheitsnachweise.  

(5) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 
Standsicherheit überwachen die ordnungsge-
mäße Bauausführung hinsichtlich der von 
ihnen geprüften Standsicherheitsnachweise. 

Anpassung entsprechend § 13 Absatz 5 Saar-
PPV 
Hier: Bescheinigung, weil keine weitere Über-
prüfung durch UBA erfolgt. Im Gegensatz zur 
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Die Überwachung der ordnungsgemäßen 

Bauausführung kann sich auf Stichproben be-
schränken; sie ist jedoch in einem Umfang 
und einer Häufigkeit vorzunehmen, dass ein 
ausreichender Einblick in die Bauausführung 
gewährleistet ist. 

2Das Ergebnis ist in Textform zu bescheini-
gen. 3Für die Bescheinigung der ordnungsge-
mäßen Bauausführung darf sich die Bauherrin 
oder der Bauherr nur aus wichtigem Grund ei-
ner anderen Prüfingenieurin oder eines Prüfin-
genieurs für Standsicherheit als derjenigen 
bedienen, die den Standsicherheitsnachweis 
bescheinigt hat. 4Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn die zuvor bescheini-
gende Person verstorben, auf unbestimmte 
Zeit erkrankt oder aus sonstigem wichtigen 
Grund verhindert ist.  
5Die Überwachung der ordnungsgemäßen 
Bauausführung kann sich auf Stichproben be-
schränken; sie ist jedoch in einem Umfang 
und einer Häufigkeit vorzunehmen, dass ein 
ausreichender Einblick in die Bauausführung 
gewährleistet ist. 

„Dokumentation“ im Prüfbericht, welcher Ge-
genstand des bauaufsichtlichen Verfahrens 
ist. 

 (6) 1Liegen die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Bescheinigungen nach den Absätzen 
4 und 5 nicht vor, unterrichtet die Prüfingeni-
eurin oder der Prüfingenieur die Bauaufsichts-
behörde unverzüglich. 

Ergänzung entsprechend § 13 Absatz 6 Saar-
PPV 

(6) Die Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Standsicherheit haben ein Verzeichnis 
über die von ihnen ausgeführten Prüfaufträge 

(7) 1Die Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure für Standsicherheit haben ein Verzeich-
nis über die von ihnen ausgeführten Prüfauf-

Keine Änderung, inhaltlich identisch mit § 13 
Absatz 7 Saar-PPV 
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nach einem von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde festgelegten Muster zu führen. Das Ver-
zeichnis ist jeweils für ein Kalenderjahr, spä-
testens am 31. März des folgenden Jahres, 
der Anerkennungsbehörde vorzulegen. 

träge nach einem von der obersten Bauauf-
sichtsbehörde festgelegten Muster zu führen. 
2Das Verzeichnis ist jeweils für ein Kalender-
jahr, spätestens am 31. März des folgenden 
Jahres, der Anerkennungsbehörde vorzule-
gen. 

Abschnitt 2 
Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der 

Standsicherheit Fliegender Bauten 

Abschnitt 2 
Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der 

Standsicherheit Fliegender Bauten 

 

§ 18 
Prüfämter 

§ 18 
Prüfämter 

 

(1) Prüfämter sind von der obersten Bau-
aufsichtsbehörde anerkannte Behörden, die 
bauaufsichtliche Prüfaufgaben im Bereich der 
Standsicherheit wahrnehmen. Organisationen 
der Technischen Überwachung können für 
den Bereich Fliegende Bauten als Prüfamt an-
erkannt werden. Die Prüfämter unterstehen 
der Aufsicht der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Behörde. 

(1) 1Prüfämter sind von der obersten Bauauf-
sichtsbehörde anerkannte Behörden, die bau-
aufsichtliche Prüfaufgaben im Bereich der 
Standsicherheit wahrnehmen. 2Organisationen 
der Technischen Überwachung können für 
den Bereich Fliegende Bauten als Prüfamt an-
erkannt werden. 3Die Prüfämter unterstehen 
der Aufsicht der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Behörde. 

Keine Änderung 

(2) Die Prüfämter müssen mit geeigneten 
Ingenieurinnen und Ingenieuren besetzt sein. 
Sie müssen von einer oder einem im Bauinge-
nieurwesen besonders vorgebildeten und er-
fahrenen Beamtin oder Beamten des höheren 
bautechnischen Verwaltungsdienstes, einer o-
der einem vergleichbaren Angestellten geleitet 

(2) 1Die Prüfämter müssen mit geeigneten 
Ingenieurinnen und Ingenieuren besetzt sein. 
2Sie müssen von einer oder einem im Bauin-
genieurwesen besonders vorgebildeten und 
erfahrenen Beamtin oder Beamten des höhe-
ren bautechnischen Verwaltungsdienstes, ei-
ner oder einem vergleichbaren Angestellten 

Keine Änderung 
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werden. Für Organisationen der Technischen 
Überwachung kann die oberste Bauaufsichts-
behörde Ausnahmen von den Anforderungen 
des Satzes 2 zulassen. 

geleitet werden. 3Für Organisationen der 
Technischen Überwachung kann die oberste 
Bauaufsichtsbehörde Ausnahmen von den 
Anforderungen des Satzes 2 zulassen. 

(3) Anerkennungen anderer Länder gelten 
auch im Land Bremen. 

(3) 1Anerkennungen anderer Länder gelten 
auch im Land Bremen. 

Keine Änderung 

§ 19 
Typenprüfung, Prüfung der Standsicher-

heit Fliegender Bauten 

§ 19 
Typenprüfung, Prüfung der Standsicher-

heit Fliegender Bauten 

 

(1) Sollen prüfpflichtige bauliche Anlagen o-
der Teile von baulichen Anlagen (§ 66 Ab-
satz 5 Bremische Landesbauordnung) in glei-
cher Ausführung an mehreren Stellen errichtet 
oder verwendet werden, ohne dass deren 
Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft ist, 
müssen die Standsicherheitsnachweise von 
einem Prüfamt geprüft sein (Typenprüfung). 

(1) 1Sollen prüfpflichtige bauliche Anlagen 
oder Teile von baulichen Anlagen (§ 66 Ab-
satz 5 Bremische Landesbauordnung) in glei-
cher Ausführung an mehreren Stellen errichtet 
oder verwendet werden, ohne dass deren 
Standsicherheit bauaufsichtlich geprüft ist, 
müssen die Standsicherheitsnachweise von 
einem Prüfamt geprüft sein (Typenprüfung). 

Keine Änderung 

(2) Die Geltungsdauer der Typenprüfung ist 
zu befristen; sie soll nicht mehr als fünf Jahre 
betragen. Sie kann auf schriftlichen Antrag um 
jeweils höchstens fünf Jahre verlängert wer-
den. 

(2) 1Die Geltungsdauer der Typenprüfung 
ist zu befristen; sie soll nicht mehr als fünf 
Jahre betragen. 2Sie kann auf schriftlichen An-
trag um jeweils höchstens fünf Jahre verlän-
gert werden. 

Keine Änderung 

(3) Die Nachweise der Standsicherheit Flie-
gender Bauten müssen von Prüfämtern ge-
prüft werden. 

(3) 1Die Nachweise der Standsicherheit 
Fliegender Bauten müssen von Prüfämtern 
geprüft werden. 

 

Keine Änderung 
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Teil 3 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Brandschutz 

Teil 3 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für 

Brandschutz 

 

§ 20 
Besondere Voraussetzungen 

§ 20 
Besondere Voraussetzungen 

 

Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Brandschutz werden nur Personen aner-
kannt, die 

1. als Angehörige der Fachrichtung Archi-
tektur, Hochbau, Bauingenieurwesen 
oder eines Studiengangs mit Schwer-
punkt Brandschutz ein Studium an ei-
ner deutschen Hochschule, ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländi-
schen Hochschule oder die Ausbildung 
für mindestens den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst abgeschlos-
sen haben, 

2. danach mindestens fünf Jahre Erfah-
rung in der brandschutztechnischen 
Planung und Ausführung von Gebäu-
den, insbesondere von Sonderbauten 
unterschiedlicher Art mit höherem 
brandschutztechnischen Schwierig-
keitsgrad, oder deren Prüfung, 
 
 

1Als Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Brandschutz werden nur Personen aner-
kannt, die 

1. als Angehörige der Fachrichtung Archi-
tektur, Hochbau, Bauingenieurwesen 
oder eines Studiengangs mit Schwer-
punkt Brandschutz ein Studium an ei-
ner deutschen Hochschule, ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländi-
schen Hochschule oder die Ausbildung 
für mindestens den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst abgeschlos-
sen haben, 

2. danach mindestens fünf Jahre Erfah-
rung in der brandschutztechnischen 
Planung und Ausführung von Gebäu-
den, insbesondere von Sonderbauten 
unterschiedlicher Art mit höherem 
brandschutztechnischen Schwierig-
keitsgrad, oder deren Prüfung, 

3. bei der brandschutztechnischen Pla-

Änderung entsprechend Beschluss der Fach-
kommission Bauaufsicht auf der 317. Sitzung 
im November 2018 zu TOP 23 mit Bezug auf 
Urteil des VG Magdeburg vom 20.06.2017 
zum Anerkennungsverfahren für einen Prüfin-
genieur für Brandschutz, 
Siehe Änderungsbegrünung, Entwurf vom 
19.07.2024 
Auch übernommen in § 16 Satz 1 Nr. 3 Saar-
PPV vom 02.07.2019 
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3. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des abwehrenden Brandschut-
zes, 

4. die erforderlichen Kenntnisse des 
Brandverhaltens von Bauprodukten 
und Bauarten, 

5. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des anlagentechnischen Brand-
schutzes und 

6. die erforderlichen Kenntnisse der ein-
schlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften besitzen. 

Das Vorliegen der Anerkennungsvorausset-
zungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 6 ist durch 
eine Bescheinigung des Prüfungsausschus-
ses (§ 21) nachzuweisen. 

nung und Ausführung von Sonderbau-
ten nach Nummer 2 oder deren Prüfung 
überdurchschnittliche Fähigkeiten be-
wiesen haben, 

4. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des abwehrenden Brandschut-
zes, 

5. die erforderlichen Kenntnisse des 
Brandverhaltens von Bauprodukten 
und Bauarten, 

6. die erforderlichen Kenntnisse im Be-
reich des anlagentechnischen Brand-
schutzes und 

7. die erforderlichen Kenntnisse der ein-
schlägigen bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften besitzen. 

2Das Vorliegen der Anerkennungsvorausset-
zungen nach Satz 1 Nummer 2 bis 7 ist durch 
eine Bescheinigung des Prüfungsausschus-
ses (§ 21) nachzuweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Folgeänderung 

§ 21 
Prüfungsausschuss 

§ 21 
Prüfungsausschuss 

 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus 
mindestens 6 Mitgliedern. Dem Prüfungsaus-
schuss sollen mindestens angehören: 

1. ein von der Architektenkammer vorge-
schlagenes Mitglied, 

(1) 1Der Prüfungsausschuss besteht aus 
mindestens acht Mitgliedern. 2Dem Prüfungs-
ausschuss sollen mindestens angehören: 

1. ein von einer Architektenkammer vor-
geschlagenes Mitglied, 

Anpassung entsprechend § 17 Absatz 1 Saar-
PPV vom 29.04.2024 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 40 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

2. ein von der Ingenieurkammer vorge-
schlagenes Mitglied, 

3. ein von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde vorgeschlagenes Mitglied, 

4. ein von den Berufsfeuerwehren vorge-
schlagenes Mitglied, 

5. ein Mitglied aus dem Bereich der Sach-
versicherer und 

6. ein Mitglied aus dem Bereich der For-
schung und Prüfung auf dem Gebiet 
des Brandverhaltens von Bauproduk-
ten und Bauarten. 

2. ein von einer Ingenieurkammer vorge-
schlagenes Mitglied, 

3. ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich 
einer obersten Bauaufsichtsbehörde, 

4. ein Mitglied aus dem Bereich der Feu-
erwehr oder einer Brandschutzdienst-
stelle, 

5. ein Mitglied aus dem Bereich der Sach-
versicherer und 

6. ein Mitglied aus dem Bereich der For-
schung und Prüfung auf dem Gebiet 
des Brandverhaltens von Bauproduk-
ten und Bauarten. 

(2) § 11 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, 4 bis 6, 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

(2) § 11 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2, 4 bis 6, 
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

 

§ 22 
Prüfungsverfahren 

§ 22 
Prüfungsverfahren 

 

(1) Die Anerkennungsbehörde leitet die An-
tragsunterlagen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss 
zu. Der Prüfungsausschuss bescheinigt ge-
genüber der Anerkennungsbehörde das Vor-
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen 
nach § 20 Nummer 2 bis 6. Die Entscheidung 
ist zu begründen, soweit der Prüfungsaus-
schuss das Vorliegen von Anerkennungsvo-

(1) 1Die Anerkennungsbehörde leitet die 
Antragsunterlagen nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, 2 und 6 dem Prüfungsausschuss 
zu. 2Der Prüfungsausschuss bescheinigt ge-
genüber der Anerkennungsbehörde das Vor-
liegen der Anerkennungsvoraussetzungen 
nach § 20 Satz 1 Nummer 2 bis 7. 3Die Ent-
scheidung ist zu begründen, soweit der Prü-
fungsausschuss das Vorliegen von Anerken-
nungsvoraussetzungen verneint, im Übrigen 

redaktionelle Folgeänderung entsprechend 
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht 
auf der 317. Sitzung im November 2018 zu 
TOP 23 mit Bezug auf Urteil des VG Magde-
burg vom 20.06.2017 zum Anerkennungsver-
fahren für einen Prüfingenieur für Brand-
schutz, 
Siehe Änderungsbegrünung, Entwurf vom 
19.07.2024 
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raussetzungen verneint, im Übrigen auf Ver-
langen der Anerkennungsbehörde. 

auf Verlangen der Anerkennungsbehörde. Auch umgesetzt in § 18 Saar-PPV vom 
29.04.2024 

(2) Das Prüfungsverfahren besteht aus 
1. der Überprüfung des fachlichen Werde-

gangs (§ 23) sowie 
2. der schriftlichen (§ 24) und mündlichen 

(§ 25) Prüfung.  

(2) 1Das Prüfungsverfahren besteht aus 
1. der Überprüfung des fachlichen Werde-

gangs (§ 23) sowie 
2. der schriftlichen (§ 24) und mündlichen 

(§ 25) Prüfung. 

Keine Änderung 

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die 
oder der die Prüfung nach Absatz 2 Nummer 
2 nicht bestanden hat, kann sie insgesamt nur 
zweimal wiederholen. Dies gilt auch, wenn 
eine entsprechende schriftliche oder mündli-
che Prüfung in einem anderen Land nicht be-
standen worden ist. Die Prüfung nach Absatz 
2 Nummer 2 ist im gesamten Umfang zu wie-
derholen. 

(3) 1Antragstellende Personen, die die 
schriftliche oder mündliche Prüfung nicht be-
standen haben, können sie insgesamt nur 
zweimal wiederholen; dies gilt auch, soweit 
die Prüfung in einem anderen Land nicht be-
standen worden ist. 2Die Prüfung ist im ge-
samten Umfang zu wiederholen. 

Anpassung entsprechend § 18 Absatz 2 und 3  
Saar-PPV vom 29.04.2024 

§ 23 
Überprüfung des fachlichen Werdegangs 

§ 23 
Überprüfung des fachlichen Werdegangs 

 

(1) Die Überprüfung des fachlichen Werde-
gangs dient der Feststellung, ob die Bewerbe-
rin oder der Bewerber die besonderen Voraus-
setzungen des § 20 Satz 1 Nummer 2 erfüllt. 
Maßgeblich ist die Entscheidung des Prü-
fungsausschusses über die Zulassung zur 
Prüfung. Eine Bewerberin oder ein Bewerber, 
die oder der die Voraussetzungen nicht erfüllt, 
wird nicht zur Prüfung zugelassen. 

(1) 1Die Überprüfung des fachlichen Wer-
degangs dient der Feststellung, ob die antrag-
stellende Person die besonderen Vorausset-
zungen des § 20 Satz 1 Nummern 2 und 3 er-
füllt. 2Maßgeblich ist die Entscheidung des 
Prüfungsausschusses über die Zulassung zur 
Prüfung. 3Eine antragstellende Person, die die 
Voraussetzungen nicht erfüllt, wird nicht zur 
Prüfung zugelassen. 

redaktionelle Folgeänderung entsprechend 
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht 
auf der 317. Sitzung im November 2018 zu 
TOP 23 mit Bezug auf Urteil des VG Magde-
burg vom 20.06.2017 zum Anerkennungsver-
fahren für einen Prüfingenieur für Brand-
schutz, 
Siehe Änderungsbegrünung, Entwurf vom 
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Anmerkungen 

19.07.2024 
Regelung in § 18a Absatz 1 SaarPPV vom 
08.04.2024 umgesetzt 

(2) Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
eine Darstellung ihres oder seines fachlichen 
Werdegangs sowie eine Referenzobjektliste 
von mindestens zehn Sonderbauvorhaben un-
terschiedlicher Art mit höherem brandschutz-
technischem Schwierigkeitsgrad (Brand-
schutznachweise für Sonderbauten oder de-
ren Prüfung) vorzulegen. Bei den Vorhaben 
muss die Bewerberin oder der Bewerber die 
brandschutztechnische Planung oder deren 
Prüfung selbst durchgeführt haben und dies 
erklären. Die Auswahl der Vorhaben hat von 
der Bewerberin oder vom Bewerber so zu er-
folgen, dass ein Zeitraum ihrer oder seiner Tä-
tigkeit von mindestens fünf Jahren widerge-
spiegelt wird. Die Vorhaben sollen nicht älter 
als zehn Jahre sein; die Bewerberin oder der 
Bewerber muss über die Unterlagen der Vor-
haben und ggf. Prüfberichte verfügen. 

(2) 1Die antragstellende Person hat eine Dar-
stellung ihres fachlichen Werdegangs sowie 
eine Referenzobjektliste von mindestens zehn 
Sonderbauvorhaben unterschiedlicher Art mit 
höherem brandschutztechnischen Schwierig-
keitsgrad (Brandschutznachweise für Sonder-
bauten oder deren Prüfung) vorzulegen. 2Bei 
den Vorhaben muss die antragstellende Per-
son die brandschutztechnische Planung oder 
deren Prüfung selbst durchgeführt haben und 
dies erklären. 3Die Auswahl der Vorhaben hat 
von der antragstellenden Person so zu erfol-
gen, dass ein Zeitraum ihrer Tätigkeit von min-
destens fünf Jahren widergespiegelt wird. 4Die 
Vorhaben sollen nicht älter als zehn Jahre 
sein; die antragstellende Person muss über 
die Unterlagen der Vorhaben und gegebenen-
falls Prüfberichte verfügen. 

Anpassung entsprechend § 18a Absatz 2 
SaarPPV vom 08.04.2024 

(3) Der Prüfungsausschuss wählt aus der 
Referenzobjektliste nach Absatz 2 Satz 1 min-
destens drei Brandschutznachweise oder de-
ren Prüfberichte aus. § 13 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Re-
ferenzobjektliste nach Absatz 2 Satz 1 min-
destens drei Brandschutznachweise oder de-
ren Prüfberichte aus.2Diese Brandschutznach-
weise oder Prüfberichte sind von zwei Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses zu prüfen und 

Entsprechend Beschluss der Fachkommission 
Bauaufsicht auf der 317. Sitzung im Novem-
ber 2018 zu TOP 23 mit Bezug auf Urteil des 
VG Magdeburg vom 20.06.2017 zum Aner-
kennungsverfahren für einen Prüfingenieur für 
Brandschutz, 
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Anmerkungen 

zu bewerten, um die überdurchschnittlichen 
Fähigkeiten nach § 20 Satz 1 Nummer 3 fest-
zustellen. 3Kommt ein einvernehmlicher Vor-
schlag der Bewertung nicht zustande, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 4Wiederholt 
die antragstellende Person die Prüfung, ist 
eine erneute Überprüfung des festgestellten 
fachlichen Werdeganges nur erforderlich, 
wenn seit der letzten Überprüfung mehr als 
fünf Jahre vergangen sind. 

Siehe Änderungsbegrünung, Entwurf vom 
19.07.2024 
Darüber hinaus Anpassung entsprechend § 
18a Saar-PPV vom 08.04.2024 

§ 24 
Schriftliche Prüfung 

§ 24 
Schriftliche Prüfung 

 

 (1) 1Die schriftliche Prüfung dient der Feststel-
lung, ob die antragstellende Person die für 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 
für Brandschutz erforderlichen Fachkennt-
nisse und Erfahrungen sowie die erforderli-
chen Kenntnisse der einschlägigen bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften besitzt und an-
wenden kann. 

Ergänzung entsprechend § 18b Absatz 1 
Saar-PPV vom 08.04.2024 

(1) Kenntnisse sind insbesondere auf fol-
genden Gebieten nachzuweisen: 

1. abwehrender Brandschutz, 
2. Brandverhalten und Feuerwiderstands-

fähigkeit von Bauprodukten und Bauar-
ten, 

3. anlagentechnischer Brandschutz, 

(2) 1Kenntnisse sind insbesondere auf folgen-
den Gebieten nachzuweisen: 
1. abwehrender Brandschutz, 
2. Brandverhalten und Feuerwiderstands-

fähigkeit von Bauprodukten und Bauar-
ten, 

3. anlagentechnischer Brandschutz, 
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4. einschlägige bauordnungsrechtliche 
Vorschriften. 

Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben 
ist auf das Niveau von Sonderbauten unter-
schiedlicher Art mit höherem brandschutztech-
nischen Schwierigkeitsgrad abzustellen. 

4. einschlägige bauordnungsrechtliche 
Vorschriften. 

2Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufga-
ben ist auf das Niveau von Sonderbauten un-
terschiedlicher Art mit höherem brandschutz-
technischen Schwierigkeitsgrad abzustellen. 

 (3) 1Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses lädt die antragstellende 
Person in Textform zur schriftlichen Prüfung 
ein und teilt ihr die zugelassenen Hilfsmittel 
mit. 2Sie wird mit einer Frist von mindestens 
vier Wochen zur schriftlichen Prüfung eingela-
den. 

Ergänzung entsprechend § 18b Absatz 3 
Saar-PPV vom 08.04.2024 

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern 
werden vom Prüfungsausschuss ausgewählte 
Aufgaben gestellt. Die Gesamtbearbeitungs-
zeit der gestellten Aufgaben beträgt zweimal 
180 Minuten mit einer Pause von mindestens 
30 Minuten.  

(4) 1Den antragstellenden Personen werden 
vom Prüfungsausschuss ausgewählte Aufga-
ben gestellt. 2Die Gesamtbearbeitungszeit der 
gestellten Aufgaben beträgt zweimal 180 Mi-
nuten mit einer Pause von mindestens 30 Mi-
nuten.  
3Die Aufsicht führt ein Mitglied des Prüfungs-
ausschusses. 4Bei Störungen des Prüfungsab-
laufs kann die Bearbeitungszeit durch das auf-
sichtführende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses angemessen verlängert werden. 

Ergänzung entsprechend § 18b Absatz 4 
Saar-PPV vom 08.04.2024 

 (5) 1Vor Beginn der Prüfung haben sich die 
antragstellenden Personen durch Lichtbildaus-
weis auszuweisen. 

Ergänzung entsprechend § 18b Absatz 5 
Saar-PPV vom 08.04.2024 
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 (6) 1Die schriftlichen Arbeiten werden anstelle 
des Namens mit einer Kennziffer versehen. 
2Es wird eine Liste über Kennziffern gefertigt, 
die geheim zu halten ist. 

Ergänzung entsprechend § 18b Absatz 6 
Saar-PPV vom 08.04.2024 

(3) 1Die Prüfungsarbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses unab-
hängig voneinander bewertet. 2Die Bewertung 
erfolgt mit ganzen Punkten. 3Weichen die Be-
wertungen um nicht mehr als 15 Prozent der 
möglichen Punktzahl für jede Aufgabe vonei-
nander ab, so gilt der Durchschnitt. 4Bei grö-
ßeren Abweichungen gilt § 13 Absatz 3 Satz 2 
entsprechend. 5Die schriftliche Prüfung gilt als 
bestanden, wenn in den Prüfungsgebieten 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 jeweils 
mehr als die Hälfte der möglichen Punkte er-
reicht werden.  

(7) 1Die Prüfungsarbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses unab-
hängig voneinander bewertet. 2Die Bewertung 
erfolgt für jede Aufgabe mit ganzen Punkten. 
3Weichen die Bewertungen um nicht mehr als 
15 vom Hundert der möglichen Punktzahl für 
jede Aufgabe voneinander ab, so gilt der 
Durchschnitt. 4Bei größeren Abweichungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss. 5Die 
schriftliche Prüfung gilt als bestanden, wenn in 
den Prüfungsgebieten nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 4 jeweils mehr als die Hälfte 
der möglichen Punkte erreicht werden. 

Anpassung entsprechend § 18b Absatz 7 
Saar-PPV 
Satz 6 wird in Absatz 9 verschoben 

 (8) 1Das Ergebnis der Prüfung lautet 
1. „Die antragstellende Person hat die für 

eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingeni-
eur für Brandschutz erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen sowie die er-
forderlichen Kenntnisse der einschlägigen 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften nach-
gewiesen.“ oder 

2. „Die antragstellende Person hat die für 
Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 

Neue Regelung entsprechend § 18b Absatz 8 
Saar-PPV 
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für Brandschutz erforderlichen Fachkennt-
nisse und Erfahrungen sowie die erforderli-
chen Kenntnisse der einschlägigen bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften nicht 
nachgewiesen.“ 

(3) 6Eine Bewerberin oder ein Bewerber, 
die oder der die schriftliche Prüfung nicht be-
standen hat, wird nicht zur mündlichen Prü-
fung zugelassen. 

(9) 1Eine antragstellende Person, die die 
schriftliche Prüfung nicht bestanden hat, wird 
nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen. 

 

§ 25 
Mündliche Prüfung 

§ 25 
Mündliche Prüfung 

 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich 
auf die Gegenstände nach § 24 Absatz 1 Satz 
1 Nummern 1 bis 4. Sie ist vorrangig Ver-
ständnisprüfung. 

(1) 1Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf 
die Gegenstände nach § 24 Absatz 2 Satz 1 
Nummern 1 bis 4. 2Sie ist vorrangig Verständ-
nisprüfung. 

redaktionelle Folgenänderung 

(2) Die mündliche Prüfung soll spätestens 
zwei Monate nach der Bekanntgabe des Er-
gebnisses der schriftlichen Prüfung stattfin-
den. § 14 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) 1Die mündliche Prüfung soll spätestens 
zwei Monate nach der Bekanntgabe des Er-
gebnisses der schriftlichen Prüfung stattfin-
den. 2§ 24 Absatz 3 gilt entsprechend. 

Verweis entsprechend Saar-PPV auf § 24 Ab-
satz 3 umgestellt. 

(3) Die mündliche Prüfung wird von min-
destens fünf Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses (Prüfungskommission) abgenom-
men. Neben der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses muss mindestens ein 
Mitglied aus dem Geschäftsbereich einer 
obersten Bauaufsichtsbehörde der Prüfungs-

(3) 1Die mündliche Prüfung wird von sechs 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses (Prü-
fungskommission) abgenommen. 2Neben der 
Person, die im Prüfungsausschuss den Vor-
sitz führt, muss mindestens ein Mitglied aus 
dem Geschäftsbereich einer obersten Bauauf-
sichtsbehörde der Prüfungskommission ange-
hören; die Person, die im Prüfungsausschuss 

Anpassung entsprechend § 18c Absatz 3 
Saar-PPV 
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Anmerkungen 

kommission angehören; die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses bestellt die 
Prüfungskommission. Weitere Vertreterinnen 
und Vertreter der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde/n dürfen anwesend sein; an den Bera-
tungen der Prüfungskommission dürfen sie 
ohne Rede- und Stimmrecht teilnehmen. 

den Vorsitz führt, bestellt die Prüfungskom-
mission. 3Weitere Vertreterinnen oder Vertre-
ter der obersten Bauaufsichtsbehörden dürfen 
anwesend sein; an den Beratungen der Prü-
fungskommission dürfen sie ohne Rede- und 
Stimmrecht teilnehmen. 

(4) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 
mindestens 20 Minuten und höchstens 30 Mi-
nuten betragen. 

(4) 1Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 
mindestens 20 Minuten und höchstens 30 Mi-
nuten betragen. 

Keine Änderung 

(5) Über den Verlauf und das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift 
angefertigt, die von der oder von dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses zu unter-
schreiben ist.  

Die Niederschrift muss  
1. die Besetzung der Prüfungskommis-

sion, 
2. die Namen der Bewerberinnen und Be-

werber, 
3. Beginn und Ende der mündlichen Prü-

fung, 
4. Besonderheiten des Prüfungsablaufs, 
5. die Gegenstände der mündlichen Prü-

fung und 
6. die Entscheidungen der Prüfungskom-

(5) 1Über den Verlauf und das Ergebnis der 
mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift 
angefertigt, die von der Person, die im Prü-
fungsausschuss den Vorsitz führt, zu unter-
schreiben ist.  
2Die Niederschrift muss 
1. die Besetzung der Prüfungskommission, 
2. die Namen der antragstellenden Perso-

nen, 
3. Beginn und Ende der mündlichen Prüfung, 
4. Besonderheiten des Prüfungsablaufs, 
5. die Gegenstände der mündlichen Prüfung 

und 
6. die Entscheidungen der Prüfungskommis-

sion über die Eignung der antragstellenden 
Person  

Sprachliche Anpassung an § 18c Absatz 5 
Saar-PPV 
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mission über die Eignung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber 

enthalten. 

enthalten. 

(6) Über die Bewertung der mündlichen 
Prüfung entscheidet die Prüfungskommission. 
Der Bewerberin oder dem Bewerber wird das 
Ergebnis unverzüglich mitgeteilt. 

(6) 1Über die Bewertung der mündlichen Prü-
fung entscheidet die Prüfungskommission. 
2Der antragstellenden Person wird das Ergeb-
nis unverzüglich mitgeteilt. 

Sprachliche Anpassung an § 18c Absatz 6 
Saar-PPV 

(7) Das Ergebnis der Prüfung lautet: 
1. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat 

die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen sowie die 
erforderlichen Kenntnisse der einschlä-
gigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften nachgewiesen.“ oder 

2. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
die für eine Prüfingenieurin oder einen 
Prüfingenieur erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen sowie die 
erforderlichen Kenntnisse der einschlä-
gigen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften nicht nachgewiesen.“ 

(7) 1Das Ergebnis der Prüfung lautet: 
1. „Die antragstellende Person hat die für 

eine Prüfingenieurin oder einen Prüfin-
genieur erforderlichen Fachkenntnisse 
und Erfahrungen sowie die erforderli-
chen Kenntnisse der einschlägigen 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
nachgewiesen.“ oder 

2. „Die antragstellende Person hat die für 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfin-
genieur erforderlichen Fachkenntnisse 
und Erfahrungen sowie die erforderli-
chen Kenntnisse der einschlägigen 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
nicht nachgewiesen.“ 

Sprachliche Anpassung an § 18c Absatz 7 
Saar-PPV 

(8) Die Bewerberin oder der Bewerber kann 
verlangen, dass ihr oder ihm die Prüfungs-
kommission die Gründe für die vorgenom-
mene Bewertung unmittelbar im Anschluss an 

(8) 1Die antragstellende Person kann bei 
mündlichen Prüfungsleistungen verlangen, 
dass ihr der Prüfungsausschuss die Gründe 
für die vorgenommene Bewertung unmittelbar 

Ergänzung Anpassung an § 18c Absatz 8 
Saar-PPV 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 49 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

die Eröffnung des Ergebnisses mündlich dar-
legt. Einwendungen gegen die Bewertung der 
Prüfungsleistungen sind innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe der Bewertung 
gegenüber der Anerkennungsbehörde schrift-
lich darzulegen. Sie werden der Prüfungskom-
mission zur Überprüfung ihrer Bewertung zu-
geleitet. § 74 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unbe-
rührt. 

im Anschluss an die Eröffnung des Ergebnis-
ses mündlich darlegt. 2Die Einwendungen ge-
gen die Bewertung der Prüfungsleistungen 
sind innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Bewertung gegenüber der An-
erkennungsbehörde schriftlich zu begründen. 
3Sie werden dem Prüfungsausschuss zur 
Überprüfung seiner Bewertung zugeleitet. 
4§ 74 Absatz 1 und Absatz 2 der Verwaltungs-
gerichtsordnung bleibt unberührt. 

§ 26 
Täuschungsversuche, Ordnungsverstöße, 

Rücktritt 

§ 26 
Täuschungsversuche, Ordnungsverstöße, 

Rücktritt 

 

§ 15 Absatz 1 und 2 sowie 16 gelten ent-
sprechend. Die Entscheidungen trifft in der 
schriftlichen Prüfung die oder der Aufsichts-
führende und in der mündlichen Prüfung die 
Prüfungskommission. 

1§ 15 Absatz 1 und 2 sowie § 16 gelten ent-
sprechend. 2Die Entscheidungen trifft in der 
schriftlichen Prüfung die aufsichtführende Per-
son und in der mündlichen Prüfung die Prü-
fungskommission. 

Sprachliche Anpassung an Saar-PPV 

§ 27 
Aufgabenerledigung 

§ 27 
Aufgabenerledigung 

 

(1) Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Brandschutz prüfen die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Brandschutznachweise unter 
Beachtung der Leistungsfähigkeit der örtlichen 
Feuerwehr; sie haben die zuständige Berufs-
feuerwehr zu beteiligen und nachfolgend dar-

(1) 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 
für Brandschutz prüfen die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Brandschutznachweise unter 
Beachtung der Leistungsfähigkeit der örtlichen 
Feuerwehr; sie haben die zuständige Berufs-
feuerwehr zu beteiligen und nachfolgend dar-

Keine Änderung 
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über zu informieren, ob die Brandschutznach-
weise in Würdigung der Anforderungen der 
Berufsfeuerwehr geändert worden sind. § 69 
Absatz 1 Satz 3 der Bremischen Landesbau-
ordnung gilt entsprechend. Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieure für Brandschutz überwa-
chen die ordnungsgemäße Bauausführung 
hinsichtlich der von ihnen geprüften Brand-
schutznachweise. 

über zu informieren, ob die Brandschutznach-
weise in Würdigung der Anforderungen der 
Berufsfeuerwehr geändert worden sind. 2§ 69 
Absatz 1 Satz 3 der Bremischen Landesbau-
ordnung gilt entsprechend. 3Prüfingenieurin-
nen und Prüfingenieure für Brandschutz über-
wachen die ordnungsgemäße Bauausführung 
hinsichtlich der von ihnen geprüften Brand-
schutznachweise. 

(2) § 17 Absatz  2, 3, 4 Satz 2, Absatz 5 
Satz 2 und Absatz 6 gilt entsprechend. 

(2) 1§ 17 Absatz  2, 3, 4 Satz 2, Absatz 5 
Satz 2 und Absatz 6 gilt entsprechend. 

Keine Änderung 

Teil 4 
Prüfsachverständige für die Prüfung si-

cherheitstechnischer Anlagen 

Teil 4 
Prüfsachverständige für die Prüfung si-

cherheitstechnischer Anlagen 

 

§ 28 
Besondere Voraussetzungen 

§ 28 
Besondere Voraussetzungen 

 

(1) Als Prüfsachverständige für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen im Sinne von 
§ 1 Satz 1 und § 2 Absatz 1 der Bremischen 
Anlagenprüfverordnung werden nur Personen 
anerkannt, die 

1. ein Ingenieurstudium an einer deut-
schen Hochschule oder ein gleichwerti-
ges Studium an einer ausländischen 
Hochschule abgeschlossen haben, 

2. den Nachweis ihrer besonderen Sach-
kunde in der Fachrichtung im Sinne 

(1) 1Als Prüfsachverständige für die Prü-
fung sicherheitstechnischer Anlagen im Sinne 
von § 1 Satz 1 und § 2 Absatz 1 der Bremi-
schen Anlagenprüfverordnung werden nur 
Personen anerkannt, die 

1. ein Ingenieurstudium an einer deut-
schen Hochschule oder ein gleichwerti-
ges Studium an einer ausländischen 
Hochschule abgeschlossen haben, 

2. den Nachweis ihrer besonderen Sach-
kunde in der Fachrichtung im Sinne 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

von § 29, auf die sich ihre Prüftätigkeit 
beziehen soll, durch ein Fachgutachten 
einer von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde bestimmten Stelle erbracht ha-
ben, 

3. als Ingenieurinnen oder Ingenieure 
mindestens fünf Jahre in der Fachrich-
tung, in der die Prüftätigkeit ausgeübt 
werden soll, praktisch tätig gewesen 
sind und dabei mindestens zwei Jahre 
bei Prüfungen mitgewirkt haben. 

Die Anmeldung bei der in Satz 1 Nummer 2 
genannten Stelle erfolgt durch die Anerken-
nungsbehörde. 

von § 29, auf die sich ihre Prüftätigkeit 
beziehen soll, durch ein Fachgutachten 
einer von der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde bestimmten Stelle erbracht ha-
ben, 

3. als Ingenieurinnen oder Ingenieure 
mindestens fünf Jahre in der Fachrich-
tung, in der die Prüftätigkeit ausgeübt 
werden soll, praktisch tätig gewesen 
sind und dabei mindestens zwei Jahre 
bei Prüfungen mitgewirkt haben. 

2Die Anmeldung bei der in Satz 1 Nummer 2 
genannten Stelle erfolgt durch die Anerken-
nungsbehörde. 

(2) Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 
müssen Prüfsachverständige für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen nicht eigen-
verantwortlich tätig sein, wenn sie Beschäf-
tigte eines Unternehmens oder einer Organi-
sation sind, deren Zweck in der Durchführung 
vergleichbarer Prüfungen besteht und deren 
Beschäftigte für die Prüftätigkeit nach Absatz 
1 keiner fachlichen Weisung unterliegen. 

(2) 1Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 
müssen Prüfsachverständige für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen nicht eigen-
verantwortlich tätig sein, wenn sie Beschäf-
tigte eines Unternehmens oder einer Organi-
sation sind, deren Zweck in der Durchführung 
vergleichbarer Prüfungen besteht und deren 
Beschäftigte für die Prüftätigkeit nach Absatz 
1 keiner fachlichen Weisung unterliegen. 

Keine Änderung 

(3) Bedienstete einer öffentlichen Verwal-
tung mit den für die Ausübung der Tätigkeit 
als Prüfsachverständige erforderlichen Kennt-
nissen und Erfahrungen für sicherheitstechni-
sche Anlagen gelten im Zuständigkeitsbereich 

(3) 1Bedienstete einer öffentlichen Verwal-
tung mit den für die Ausübung der Tätigkeit 
als Prüfsachverständige erforderlichen Kennt-
nissen und Erfahrungen für sicherheitstechni-
sche Anlagen gelten im Zuständigkeitsbereich 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

dieser Verwaltung als Prüfsachverständige 
nach Absatz 1. Sie werden in der Liste nach 
§ 6 Absatz 4 nicht geführt. 

dieser Verwaltung als Prüfsachverständige 
nach Absatz 1. 2Sie werden in der Liste nach 
§ 6 Absatz 4 nicht geführt. 

§ 29 
Fachrichtungen 

§ 29 
Fachrichtungen 

 

Prüfsachverständige für die Prüfung sicher-
heitstechnischer Anlagen können für folgende 
Fachrichtungen anerkannt werden: 

1. Lüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

2. CO-Warnanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 2 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

3. Rauchabzugsanlagen (§ 2 Absatz 1 
Nummer 3 Bremische Anlagenprüfver-
ordnung), 

4. Druckbelüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 
Nummer 4 Bremische Anlagenprüfver-
ordnung) 

5. Feuerlöschanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer  5 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

6. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 6 Bremische 
Anlagenprüfverordnung), 

1Prüfsachverständige für die Prüfung si-
cherheitstechnischer Anlagen können für fol-
gende Fachrichtungen anerkannt werden: 

1. Lüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 1 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

2. CO-Warnanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 2 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

3. Rauchabzugsanlagen (§ 2 Absatz 1 
Nummer 3 Bremische Anlagenprüfver-
ordnung), 

4. Druckbelüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 
Nummer 4 Bremische Anlagenprüfver-
ordnung) 

5. Feuerlöschanlagen (§ 2 Absatz 1 Num-
mer  5 Bremische Anlagenprüfverord-
nung), 

6. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen 
(§ 2 Absatz 1 Nummer 6 Bremische 
Anlagenprüfverordnung), 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

7. Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Ab-
satz 1 Nummer 7 Bremische Anlagen-
prüfverordnung). 

Die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 1 
kann auf Lüftungsanlagen für Mittel- und 
Großgaragen im Sinne der Bremischen Gara-
genverordnung beschränkt werden. 

7. Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Ab-
satz 1 Nummer 7 Bremische Anlagen-
prüfverordnung). 

2Die Anerkennung nach Satz 1 Nummer 1 
kann auf Lüftungsanlagen für Mittel- und 
Großgaragen im Sinne der Bremischen Gara-
genverordnung beschränkt werden. 

§ 30 
Fachgutachten 

§ 30 
Fachgutachten 

 

(1) Das Fachgutachten dient der Feststel-
lung, ob die Bewerberin oder der Bewerber 
die für eine Prüfsachverständige oder einen 
Prüfsachverständigen erforderliche besondere 
Sachkunde in der beantragten Fachrichtung 
besitzt und anwenden kann. Der Nachweis 
der besonderen Sachkunde besteht aus ei-
nem schriftlichen und einem mündlich-prakti-
schen Teil. 

(1) 1Das Fachgutachten dient der Feststel-
lung, ob die antragstellende Person die für 
eine Prüfsachverständige oder einen Prüf-
sachverständigen erforderliche besondere 
Sachkunde in der beantragten Fachrichtung 
besitzt und anwenden kann. 2Der Nachweis 
der besonderen Sachkunde besteht aus ei-
nem schriftlichen und einem mündlich-prakti-
schen Teil.  

Sprachliche Anpassung an § 21a Saar-PPV 
vom 29.04.2024 
 
 
 
 
 
 

(2) Nachzuweisen sind  
1. umfassende Kenntnisse auf dem Ge-

biet der beantragten Fachrichtung hin-
sichtlich 
a) Anlagentechnik (Messtechnik, Pla-

nung, Berechnung und Konstruk-
tion), 

b) Technischer Baubestimmungen 

(2) 1Nachzuweisen sind  
1. umfassende Kenntnisse auf dem Ge-

biet der beantragten Fachrichtung hin-
sichtlich 
a) Anlagentechnik (Messtechnik, Pla-

nung, Berechnung und Konstruk-
tion), 

b) Technischer Baubestimmungen 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

und allgemein anerkannter Regeln 
der Technik, 

2. die erforderlichen Kenntnisse der bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere der Regelungen zur Prü-
fung technischer Anlagen, zum Brand-
schutz, zu Bauprodukten und Bauar-
ten. 

Gegenstand des mündlich-praktischen Teils 
ist auch die Erfahrung beim Prüfen von Anla-
gen der beantragten Fachrichtung; insbeson-
dere werden die Prüfpraxis, das Beurteilungs-
vermögen und die Handhabung der Messge-
räte beurteilt. 

und allgemein anerkannter Regeln 
der Technik, 

2. die erforderlichen Kenntnisse der bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere der Regelungen zur Prü-
fung technischer Anlagen, zum Brand-
schutz, zu Bauprodukten und Bauar-
ten. 

2Gegenstand des mündlich-praktischen Teils 
ist auch die Erfahrung beim Prüfen von Anla-
gen der beantragten Fachrichtung; insbeson-
dere werden die Prüfpraxis, das Beurteilungs-
vermögen und die Handhabung der Messge-
räte beurteilt. 

(3) Zum mündlich-praktischen Teil wird nur 
zugelassen, wer den schriftlichen Teil erfolg-
reich abgelegt hat. § 12 Absatz 3 Satz 1, 
§§ 15 und 16 gelten entsprechend. 

(3) 1Zum mündlich-praktischen Teil wird nur 
zugelassen, wer den schriftlichen Teil erfolg-
reich abgelegt hat. 2§ 12 Absatz 3 1, § 15 Ab-
satz 1 und 2 sowie § 16 gelten entsprechend.  
3Entscheidungen im Rahmen des § 15 werden 
in der mündlich-praktischen Prüfung von der 
Prüfungskommission getroffen. 

Keine Änderung 
 
 
 
Satz 3 wird entsprechend § 21a Absatz 4 Satz 
2 Saar-PPV neu hinzugefügt. 

§ 31 
Aufgabenerledigung 

§ 31 
Aufgabenerledigung 

 

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen bescheinigen 
die Übereinstimmung der sicherheitstechni-
schen Anlagen mit den öffentlich-rechtlichen 

1Die Prüfsachverständigen für die Prüfung si-
cherheitstechnischer Anlagen bescheinigen 
die Übereinstimmung der sicherheitstechni-
schen Anlagen mit den öffentlich-rechtlichen 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

Anforderungen im Sinne von §§ 1 und 2 der 
Bremischen Anlagenprüfverordnung. Werden 
festgestellte Mängel nicht in der von den Prüf-
sachverständigen festgelegten Frist beseitigt, 
haben sie die Bauaufsichtsbehörde zu unter-
richten. 

Anforderungen im Sinne von §§ 1 und 2 der 
Bremischen Anlagenprüfverordnung. 2Werden 
festgestellte Mängel nicht in der von den Prüf-
sachverständigen festgelegten Frist beseitigt, 
haben sie die Bauaufsichtsbehörde zu unter-
richten. 

Teil 5 
Prüfsachverständige für  

Erd- und Grundbau 

Teil 5 
Prüfsachverständige für  

Erd- und Grundbau 

 

§ 32 
Besondere Voraussetzungen 

§ 32 
Besondere Voraussetzungen 

 

(1) Als Prüfsachverständige für Erd- und 
Grundbau werden nur Personen anerkannt, 
die 

1. als Angehörige der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen, der Geotechnik oder 
eines Studiengangs mit Schwerpunkt 
Ingenieurgeologie ein Studium an einer 
deutschen Hochschule oder ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländi-
schen Hochschule abgeschlossen ha-
ben, 

2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon 
mindestens drei Jahre im Erd- und 
Grundbau mit der Anfertigung oder Be-
urteilung von Standsicherheitsnachwei-
sen betraut gewesen sind, 

(1) 1Als Prüfsachverständige für Erd- und 
Grundbau werden nur Personen anerkannt, 
die 

1. als Angehörige der Fachrichtung Bau-
ingenieurwesen, der Geotechnik oder 
eines Studiengangs mit Schwerpunkt 
Ingenieurgeologie ein Studium an einer 
deutschen Hochschule oder ein gleich-
wertiges Studium an einer ausländi-
schen Hochschule abgeschlossen ha-
ben, 

2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon 
mindestens drei Jahre im Erd- und 
Grundbau mit der Anfertigung oder Be-
urteilung von Standsicherheitsnachwei-
sen betraut gewesen sind, 

Sprachliche Anpassung an § 23 Satz 3 Saar-
PPV, ansonsten keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Erd- und Grundbau verfügen, 

4. weder selbst, noch ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, noch Angehörige 
des Zusammenschlusses nach § 4 
Satz 2 Nummer 2 an einem Unterneh-
men der Bauwirtschaft oder an einem 
Bohrunternehmen beteiligt sind. 

Der Nachweis der Anerkennungsvorausset-
zungen nach Satz 1 Nummer 3 ist durch ein 
Fachgutachten eines bei der Bundesingeni-
eurkammer gebildeten Beirats zu erbringen. 
Über das Vorliegen der Anerkennungsvoraus-
setzung nach Satz 1 Nummer 4 hat die Be-
werberin oder der Bewerber eine besondere 
Erklärung abzugeben. 

3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Erd- und Grundbau verfügen, 

4. weder selbst, noch ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, noch Angehörige 
des Zusammenschlusses nach § 4 
Satz 2 Nummer 2 an einem Unterneh-
men der Bauwirtschaft oder an einem 
Bohrunternehmen beteiligt sind. 

2Der Nachweis der Anerkennungsvorausset-
zungen nach Satz 1 Nummer 3 ist durch ein 
Fachgutachten eines bei der Bundesingeni-
eurkammer gebildeten Beirats zu erbringen. 
3Über das Vorliegen der Anerkennungsvo-
raussetzung nach Satz 1 Nummer 4 hat die 
antragsstellende Person eine besondere Er-
klärung abzugeben. 

(2) Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 
müssen Prüfsachverständige für Erd- und 
Grundbau nicht eigenverantwortlich tätig sein, 
wenn sie in fachlicher Hinsicht für ihre Tätig-
keit allein verantwortlich sind und Weisungen 
nicht unterliegen. 

(2) 1Abweichend von § 4 Satz 1 Nummer 3 
müssen Prüfsachverständige für Erd- und 
Grundbau nicht eigenverantwortlich tätig sein, 
wenn sie in fachlicher Hinsicht für ihre Tätig-
keit allein verantwortlich sind und Weisungen 
nicht unterliegen. 

Keine Änderung 

§ 33 
Fachgutachten 

§ 33 
Fachgutachten 

 

Das Fachgutachten beruht auf 
1. der Beurteilung von Baugrundgutach-

ten (§ 34), 

1Das Fachgutachten beruht auf 
1. der Beurteilung von Baugrundgutach-

ten (§ 34), 

Keine Änderung 
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(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

2. dem schriftlichen Kenntnisnachweis 
(§ 35). 

2. dem schriftlichen Kenntnisnachweis 
(§ 35). 

§ 34 
Beurteilung von Baugrundgutachten 

§ 34 
Beurteilung von Baugrundgutachten 

 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
dem Beirat nach § 32 Absatz 1 Satz 2 ein Ver-
zeichnis aller innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Jahren vor Antragstellung erstellten Bau-
grundgutachten vorzulegen. Aus dem Ver-
zeichnis müssen mindestens zehn Gutachten 
die Bewältigung überdurchschnittlicher Aufga-
ben darlegen; zwei von diesen zehn Gutach-
ten sind gesondert vorzulegen. Die Gutachten 
müssen folgende erd- und grundbauspezifi-
schen Themen behandeln: 

1. Baugrundverformungen und ihre Wir-
kung auf bauliche Anlagen (Boden – 
Bauwerk – Wechselwirkung), 

2. Sicherheit der Gründung der baulichen 
Anlage, 

3. boden- und felsmechanische Annah-
men zum Tragverhalten und zum Be-
rechnungsmodell, 

4. boden- und felsmechanische Kenngrö-
ßen. 

Die Gutachten sollen im Falle von Gründungs-

(1) 1Die antragstellende Person hat dem 
Beirat nach § 32 Absatz 1 Satz 2 ein Ver-
zeichnis aller innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Jahren vor Antragstellung erstellten Bau-
grundgutachten vorzulegen. 2Aus dem Ver-
zeichnis müssen mindestens zehn Gutachten 
die Bewältigung überdurchschnittlicher Aufga-
ben darlegen; zwei von diesen zehn Gutach-
ten sind gesondert vorzulegen. 3Die Gutach-
ten müssen folgende erd- und grundbauspezi-
fischen Themen behandeln: 

1. Baugrundverformungen und ihre Wir-
kung auf bauliche Anlagen (Boden – 
Bauwerk – Wechselwirkung), 

2. Sicherheit der Gründung der baulichen 
Anlage, 

3. boden- und felsmechanische Annah-
men zum Tragverhalten und zum Be-
rechnungsmodell, 

4. boden- und felsmechanische Kenngrö-
ßen. 

4Die Gutachten sollen im Falle von Grün-
dungsvorschlägen die Einsatzbereiche mit 

Sprachliche Anpassung an § 24a Saar-PPV, 
ansonsten keine Änderung 
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nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

vorschlägen die Einsatzbereiche mit den erfor-
derlichen Randbedingungen festlegen. 

den erforderlichen Randbedingungen festle-
gen. 

(2) Der Beirat beurteilt das Verzeichnis und 
die beiden vorgelegten Gutachten nach Ab-
satz 1 im Hinblick auf die Eignung der Bewer-
berin oder des Bewerbers. Eine Bewerberin o-
der ein Bewerber, die oder der bereits danach 
die Anforderungen des § 32 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 nicht erfüllt, wird nicht zum schriftli-
chen Kenntnisnachweis zugelassen. 

(2) 1Der Beirat beurteilt das Verzeichnis 
und die beiden vorgelegten Gutachten nach 
Absatz 1 im Hinblick auf die Eignung der an-
tragstellenden Person. 2Eine antragstellende 
Person, die bereits danach die Anforderungen 
des § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 nicht er-
füllt, wird nicht zum schriftlichen Kenntnis-
nachweis zugelassen. 

Sprachliche Anpassung an § 24a Saar-PPV, 
ansonsten keine Änderung 

(3) Wiederholt die Bewerberin oder der Be-
werber den schriftlichen Kenntnisnachweis, ist 
eine erneute Vorlage des Verzeichnisses und 
der Gutachten nach Absatz 1 und der Beurtei-
lung nach Absatz 2 nur erforderlich, wenn seit 
der letzten Beurteilung mehr als fünf Jahre 
vergangen sind. 

(3) 1Wiederholt die antragstellende Person 
den schriftlichen Kenntnisnachweis, ist eine 
erneute Vorlage des Verzeichnisses und der 
Gutachten nach Absatz 1 und der Beurteilung 
nach Absatz 2 nur erforderlich, wenn seit der 
letzten Beurteilung mehr als fünf Jahre ver-
gangen sind. 

Sprachliche Anpassung an § 24a Saar-PPV, 
ansonsten keine Änderung 

§ 35 
Schriftlicher Kenntnisnachweis 

§ 35 
Schriftlicher Kenntnisnachweis 

 

(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
schriftlich vertiefte Kenntnisse nachzuweisen 
bei der 

1. Bewältigung überdurchschnittlich 
schwieriger geotechnischer Aufgaben, 
insbesondere bei Baumaßnahmen der 
Geotechnischen Kategorie 3, 

2. Erfassung der Wechselwirkung von 

(1) 1Die antragstellende Person hat schrift-
lich vertiefte Kenntnisse nachzuweisen bei der 

1. Bewältigung überdurchschnittlich 
schwieriger geotechnischer Aufgaben, 
insbesondere bei Baumaßnahmen der 
Geotechnischen Kategorie 3, 

2. Erfassung der Wechselwirkung von 
Baugrund und baulicher Anlage durch 

Sprachliche Anpassung an § 24b Saar-PPV, 
ansonsten keine Änderung 
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Baugrund und baulicher Anlage durch 
geeignete Berechnungsverfahren, 

3. Ableitung und Beurteilung von Anga-
ben zur Sicherheit der Gründung bauli-
cher Anlagen, 

4. Bildung von Berechnungs- oder Er-
kenntnismodellen als Grundlage der 
Beurteilung des Tragverhaltens des 
Baugrunds, 

5. Ermittlung und Beurteilung von boden-
mechanischen Kenngrößen, auch im 
Hinblick auf die Untersuchungsmetho-
den. 

geeignete Berechnungsverfahren, 
3. Ableitung und Beurteilung von Anga-

ben zur Sicherheit der Gründung bauli-
cher Anlagen, 

4. Bildung von Berechnungs- oder Er-
kenntnismodellen als Grundlage der 
Beurteilung des Tragverhaltens des 
Baugrunds, 

5. Ermittlung und Beurteilung von boden-
mechanischen Kenngrößen, auch im 
Hinblick auf die Untersuchungsmetho-
den. 

(2) § 12 Absatz 3 Satz 1, §§ 15 und 16 gel-
ten entsprechend. 

(2) § 12 Absatz 3 Satz 1, § 15 Absatz 1 und 
2 und §16 gelten entsprechend. Die Entschei-
dungen werden durch den Beirat getroffen. 

klarstellende Anpassung der Verweise 

§ 36 
Aufgabenerledigung 

§ 36 
Aufgabenerledigung 

 

Prüfsachverständige für Erd- und Grund-
bau bescheinigen die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben über den Baugrund 
hinsichtlich Stoffbestand, Struktur und geologi-
scher Einflüsse, dessen Tragfähigkeit und die 
getroffenen Annahmen zur Gründung oder 
Einbettung der baulichen Anlage. § 17 Absatz 
3 gilt entsprechend. 

1Prüfsachverständige für Erd- und Grund-
bau bescheinigen die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben über den Baugrund 
hinsichtlich Stoffbestand, Struktur und geologi-
scher Einflüsse, dessen Tragfähigkeit und die 
getroffenen Annahmen zur Gründung oder 
Einbettung der baulichen Anlage. 2§ 17 Absatz 
3 gilt entsprechend. 
 

keine Änderung 
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Teil 6 
Vergütung 

Teil 6 
Vergütung 

 

Abschnitt 1  
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Standsicherheit 

Abschnitt 1  
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Standsicherheit 

 

§ 37 
Allgemeines 

§ 37 
Allgemeines 

 

(1) Die Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure für Standsicherheit erhalten für ihre Leis-
tungen eine Vergütung. Die Vergütung besteht 
aus der Gebühr sowie den notwendigen Aus-
lagen. 

(1) 1Die Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure für Standsicherheit erhalten für ihre Leis-
tungen eine Vergütung. 2Die Vergütung be-
steht aus der Gebühr sowie den notwendigen 
Auslagen. 

keine Änderung 

(2) Die Gebühr richtet sich nach den anre-
chenbaren Bauwerten nach § 38 Absatz 1 
und 2 und der Bauwerksklasse nach § 38 Ab-
satz 4, soweit die Leistungen nicht nach dem 
Zeitaufwand nach § 40 Absatz 5 zu vergüten 
sind. Der zeitliche Prüfaufwand ist für jeden 
Auftrag festzuhalten. 

(2) 1Die Gebühr richtet sich nach den anre-
chenbaren Bauwerten nach § 38 Absatz 1 
und 2 und der Bauwerksklasse nach § 38 Ab-
satz 4, soweit die Leistungen nicht nach dem 
Zeitaufwand nach § 40 Absatz 5 zu vergüten 
sind. 2Der zeitliche Prüfaufwand ist für jeden 
Auftrag festzuhalten. 

keine Änderung 

(3) Wird die Prüfung aus Gründen abgebro-
chen, die von der Prüfingenieurin oder vom 
Prüfingenieur für Standsicherheit nicht zu ver-
treten sind, so wird die Prüfung entsprechend 
der anteilig erbrachten Leistung vergütet. 

(3) 1Wird die Prüfung aus Gründen abge-
brochen, die von der Prüfingenieurin oder vom 
Prüfingenieur für Standsicherheit nicht zu ver-
treten sind, so wird die Prüfung entsprechend 
der anteilig erbrachten Leistung vergütet. 

keine Änderung 

(4) Schuldnerin oder Schuldner der Vergü-
tung ist, wer die Prüfung in Auftrag gegeben 

(4) 1Schuldnerin oder Schuldner der Vergü-
tung ist, wer die Prüfung in Auftrag gegeben 

keine Änderung 
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hat. Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, 
dass die Prüfingenieurin oder der Prüfingeni-
eur die Gebühr unmittelbar bei der Bauherrin 
oder dem Bauherrn erhebt. 

hat. 2Die Bauaufsichtsbehörde kann zulassen, 
dass die Prüfingenieurin oder der Prüfingeni-
eur die Gebühr unmittelbar bei der Bauherrin 
oder dem Bauherrn erhebt. 

(5) Ein Nachlass auf die Gebühr ist unzu-
lässig. § 40 bleibt unberührt. 

(5) 1Ein Nachlass auf die Gebühr ist unzu-
lässig. 2§ 40 bleibt unberührt. 

keine Änderung 

(6) Sofern die Bauaufsichtsbehörde die 
Standsicherheitsnachweise prüft, erhält sie für 
ihre Prüf- und Überwachungsaufgaben eine 
Gebühr nach Maßgabe der §§ 37 bis 40. 

(6) 1Sofern die Bauaufsichtsbehörde die 
Standsicherheitsnachweise prüft, erhält sie für 
ihre Prüf- und Überwachungsaufgaben eine 
Gebühr nach Maßgabe der §§ 37 bis 40. 

keine Änderung 

§ 38 
Anrechenbare Bauwerte und Bauwerks-

klassen 

§ 38 
Anrechenbare Bauwerte und Bauwerks-

klassen 

 

(1) Für die in der Anlage 1 aufgeführten 
baulichen Anlagen sind die anrechenbaren 
Bauwerte aus dem Brutto-Rauminhalt der 
baulichen Anlage, vervielfältigt mit dem jeweils 
angegebenen Wert je Kubikmeter Brutto-
Rauminhalt, zu berechnen. Die anrechenba-
ren Bauwerte der Anlage 1 basieren auf der 
Indexzahl 1,000 für das Jahr 2010. Für die fol-
genden Jahre sind die dort angegebenen an-
rechenbaren Bauwerte jährlich mit einer In-
dexzahl zu vervielfältigen, die sich aus dem 
arithmetischen Mittel der vom Statistischen 
Bundesamt ermittelten Preisindizes für Bau-
leistungen am Bauwerk für den Neubau von 

(1) 1Für die in der Anlage 1 aufgeführten 
baulichen Anlagen sind die anrechenbaren 
Bauwerte aus dem Brutto-Rauminhalt der 
baulichen Anlage, vervielfältigt mit dem jeweils 
angegebenen Wert je Kubikmeter Brutto-
Rauminhalt (nach DIN 277-1), zu berechnen. 
2Die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 1 
basieren auf der Indexzahl 1,000 für das Jahr 
2021. 3Für die folgenden Jahre sind die dort 
angegebenen anrechenbaren Bauwerte jähr-
lich mit einer Indexzahl zu vervielfältigen, die 
sich aus dem arithmetischen Mittel der vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindi-
zes für Bauleistungen am Bauwerk für den 

Klarstellung entsprechend § 27 Saar-PPV, an-
sonsten keine Änderung 
Umbasierung auf das Basisjahr 2021 
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Wohngebäuden, Bürogebäuden und gewerbli-
chen Betriebsgebäuden errechnet; maßgeb-
lich sind die jeweiligen Baupreisindizes des 
Vorjahres ohne Umsatzsteuer. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde gibt jeweils die Index-
zahl und die fortgeschriebenen anrechenba-
ren Bauwerte bekannt. 

Neubau von Wohngebäuden, Bürogebäuden 
und gewerblichen Betriebsgebäuden errech-
net; maßgeblich sind die jeweiligen Bau-
preisindizes des Vorjahres ohne Umsatz-
steuer. 4Die oberste Bauaufsichtsbehörde gibt 
jeweils im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen die Indexzahl und die fortgeschriebe-
nen anrechenbaren Bauwerte bekannt. 

(2) Für die nicht in der Anlage 1 aufgeführ-
ten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren 
Bauwerte die Kosten nach § 48 Absatz 1 bis 3 
der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure. Zu den anrechenbaren Bauwerten 
zählen auch die nicht in den Kosten nach Satz 
1 enthaltenen Kosten für Bauteile, für die ein 
Standsicherheitsnachweis geprüft werden 
muss, ausgenommen die Kosten für Außen-
wandbekleidungen und für Fassaden, sofern 
sie nicht zur Tragkonstruktion des Gebäudes 
gehören. Bei Umbauten sind auch die Kosten 
für Abbrucharbeiten anrechenbar. Nicht anre-
chenbar sind die auf die Kosten nach den Sät-
zen 1 bis 3 entfallende Umsatzsteuer und die 
in § 48 Absatz 4 der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure genannten Kosten. 
Bei der Ermittlung der anrechenbaren Bau-
werte ist von den Kosten der Kostenberech-
nung auszugehen, die ortsüblich im Zeitpunkt 
der Auftragserteilung für die Herstellung der 

(2) 1Für die nicht in der Anlage 1 aufgeführ-
ten baulichen Anlagen sind die anrechenbaren 
Bauwerte die Kosten nach § 48 Absatz 1 bis 3 
der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure. 2Zu den anrechenbaren Bauwerten 
zählen auch die nicht in den Kosten nach 
Satz 1 enthaltenen Kosten für Bauteile, für die 
ein Standsicherheitsnachweis geprüft werden 
muss, ausgenommen die Kosten für Außen-
wandbekleidungen und für Fassaden, sofern 
sie nicht zur Tragkonstruktion des Gebäudes 
gehören. 3Bei Umbauten sind auch die Kosten 
für Abbrucharbeiten anrechenbar. 4Nicht anre-
chenbar sind die auf die Kosten nach den Sät-
zen 1 bis 3 entfallende Umsatzsteuer und die 
in § 48 Absatz 4 der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure genannten Kosten. 
5Bei der Ermittlung der anrechenbaren Bau-
werte ist von den Kosten der Kostenberech-
nung auszugehen, die ortsüblich im Zeitpunkt 
der Auftragserteilung für die Herstellung der 

keine Änderung 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 63 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

baulichen Anlagen erforderlich sind. Einspa-
rungen durch Eigenleistungen oder Vergünsti-
gungen sind nicht zu berücksichtigen. 

baulichen Anlagen erforderlich sind. 6Einspa-
rungen durch Eigenleistungen oder Vergünsti-
gungen sind nicht zu berücksichtigen. 

(3) Die anrechenbaren Bauwerte sind je-
weils auf volle eintausend Euro aufzurunden. 

(3) 1Die anrechenbaren Bauwerte sind je-
weils auf volle eintausend Euro aufzurunden. 

keine Änderung 

(4) Die zu prüfenden baulichen Anlagen 
werden entsprechend ihrem statischen und 
konstruktiven Schwierigkeitsgrad in fünf Bau-
werksklassen nach Anlage 2 eingeteilt. Be-
steht eine bauliche Anlage aus Bauteilen mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist 
sie entsprechend dem überwiegenden Leis-
tungsumfang einzustufen. 

(4) 1Die zu prüfenden baulichen Anlagen 
werden entsprechend ihrem statischen und 
konstruktiven Schwierigkeitsgrad in fünf Bau-
werksklassen nach Anlage 2 eingeteilt. 2Be-
steht eine bauliche Anlage aus Bauteilen mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, so ist 
sie entsprechend dem überwiegenden Leis-
tungsumfang einzustufen. 

keine Änderung 

(5) Mit dem Prüfauftrag teilt die untere Bau-
aufsichtsbehörde der Prüfingenieurin oder 
dem Prüfingenieur die anrechenbaren Bau-
werte, die für die Gebührenberechnung anzu-
wendende Bauwerksklasse und etwaige Zu-
schläge mit. 

(5) 1Mit dem Prüfauftrag teilt die untere 
Bauaufsichtsbehörde der Prüfingenieurin oder 
dem Prüfingenieur die anrechenbaren Bau-
werte, die für die Gebührenberechnung anzu-
wendende Bauwerksklasse und etwaige Zu-
schläge mit. 

keine Änderung 

§ 39 
Berechnungsart der Vergütung 

§ 39 
Berechnungsart der Vergütung 

 

(1) Die Grundgebühr errechnet sich in Ab-
hängigkeit von den anrechenbaren Bauwerten 
nach § 38 Absatz 1 und 2 und der Bauwerks-
klasse nach § 38 Absatz 4. Die volle Grundge-
bühr für die Prüfung bautechnischer Nach-

(1) 1Die Grundgebühr errechnet sich in Ab-
hängigkeit von den anrechenbaren Bauwerten 
nach § 38 Absatz 1 und 2 und der Bauwerks-
klasse nach § 38 Absatz 4. 2Die volle Grund-
gebühr für die Prüfung bautechnischer Nach-

keine Änderung 
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weise errechnet sich aus dem mit 0,8 poten-
zierten Tausendstel des jeweiligen anrechen-
baren Bauwertes, vervielfältigt mit dem für die 
jeweilige Bauwerksklasse angegebenen Fak-
tor FBWK nach der Formel 

Grundgebühr = FBWK x (anrechenbarer 
Bauwert / 1000) 0,8. 

Bau-
werks-
klasse 

1 2 3 4 5 

FBWK 16,0 23,0 31,0 39,0 49,0 

Die Grundgebühr ist auf volle Euro zu run-
den.   

weise errechnet sich aus dem mit 0,8 poten-
zierten Tausendstel des jeweiligen anrechen-
baren Bauwertes, vervielfältigt mit dem für die 
jeweilige Bauwerksklasse angegebenen Fak-
tor FBWK nach der Formel 

Grundgebühr = FBWK x (anrechenbarer 
Bauwert / 1000) 0,8. 

Bau-
werks-
klasse 

1 2 3 4 5 

FBWK 16,0 23,0 31,0 39,0 49,0 
3Die Grundgebühr ist auf volle Euro zu run-

den.   

(2) Umfasst ein Prüfauftrag mehrere in sta-
tisch-konstruktiver Hinsicht unterschiedliche 
bauliche Anlagen, so ist die Gebühr für jede 
einzelne bauliche Anlage getrennt zu ermit-
teln. Gehören bauliche Anlagen jedoch der 
gleichen Bauwerksklasse an, so sind, wenn 
sie auch im Übrigen in statisch-konstruktiver 
Hinsicht weitgehend vergleichbar sind und die 
Bauvorlagen gleichzeitig zur Prüfung vorge-
legt werden, die anrechenbaren Bauwerte die-
ser baulichen Anlagen zusammenzufassen; 
die Gebühr ist danach wie für eine einzige 
bauliche Anlage zu ermitteln. Absätze 3 und 4 
bleiben unberührt. 

(2) 1Umfasst ein Prüfauftrag mehrere in 
statisch-konstruktiver Hinsicht unterschiedli-
che bauliche Anlagen, so ist die Gebühr für 
jede einzelne bauliche Anlage getrennt zu er-
mitteln. 2Gehören bauliche Anlagen jedoch der 
gleichen Bauwerksklasse an, so sind, wenn 
sie auch im Übrigen in statisch-konstruktiver 
Hinsicht weitgehend vergleichbar sind und die 
Bauvorlagen gleichzeitig zur Prüfung vorge-
legt werden, die anrechenbaren Bauwerte die-
ser baulichen Anlagen zusammenzufassen; 
die Gebühr ist danach wie für eine einzige 
bauliche Anlage zu ermitteln. 3Absätze 3 und 
4 bleiben unberührt. 

keine Änderung 



Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im FB-01 und Referat 65 
 

Seite 65 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

(3) Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauli-
che Anlagen mit gleichen Standsicherheits-
nachweisen einschließlich gleichen Nachwei-
sen der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-
den Bauteile, so ermäßigt sich die Gebühr 
nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, sowie 
nach Absatz 2 für die zweite und jede weitere 
bauliche Anlage auf ein Zehntel. Für Abwei-
chungen in einzelnen baulichen Anlagen mit 
zusätzlichen rechnerischen Nachweisen und 
zugehörigen Konstruktionszeichnungen ist die 
Gebühr nach § 40 Absatz 5 zu berechnen. 

(3) 1Umfasst ein Prüfauftrag mehrere bauli-
che Anlagen mit gleichen Standsicherheits-
nachweisen einschließlich gleichen Nachwei-
sen der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragen-
den Bauteile, so ermäßigt sich die Gebühr 
nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 bis 4, sowie 
nach Absatz 2 für die zweite und jede weitere 
bauliche Anlage auf ein Zehntel. 2Für Abwei-
chungen in einzelnen baulichen Anlagen mit 
zusätzlichen rechnerischen Nachweisen und 
zugehörigen Konstruktionszeichnungen ist die 
Gebühr nach § 40 Absatz 5 zu berechnen. 

keine Änderung 

(4) Besteht eine bauliche Anlage aus 
gleichartigen durch Dehnfugen unterteilten 
Abschnitten, für welche zumindest derselbe 
rechnerische Standsicherheitsnachweis und 
dieselben Nachweise der Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden Bauteile gelten sollen, 
so ermäßigt sich die Gebühr nach § 40 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 für den zweiten und je-
den weiteren gleichartigen Abschnitt auf die 
Hälfte. Das gilt nicht, wenn nur Deckenfelder, 
Stützenzüge oder Binder in einer baulichen 
Anlage gleich sind. 

(4) 1Besteht eine bauliche Anlage aus 
gleichartigen durch Dehnfugen unterteilten 
Abschnitten, für welche zumindest derselbe 
rechnerische Standsicherheitsnachweis und 
dieselben Nachweise der Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden Bauteile gelten sollen, 
so ermäßigt sich die Gebühr nach § 40 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 für den zweiten und je-
den weiteren gleichartigen Abschnitt auf die 
Hälfte. 2Das gilt nicht, wenn nur Deckenfelder, 
Stützenzüge oder Binder in einer baulichen 
Anlage gleich sind. 

keine Änderung 

(5) Traggerüste und Baugruben, für deren 
Sicherung Standsicherheitsnachweise zu prü-
fen sind, gelten als gesonderte bauliche Anla-
gen. 

(5) 1Traggerüste und Baugruben, für deren 
Sicherung Standsicherheitsnachweise zu prü-
fen sind, gelten als gesonderte bauliche Anla-
gen. 

keine Änderung 
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(6) Fahrtkosten für notwendige Reisen, die 
über den Umkreis von 15 km vom Geschäfts-
sitz der Prüfingenieurin oder des Prüfingeni-
eurs für Standsicherheit hinausgehen, können 
in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschals-
ätze in Ansatz gebracht werden. Fahrt- und 
Wartezeiten sind nach dem Zeitaufwand (§ 40 
Absatz 5) zu ersetzen. Sonstige Auslagen 
werden nur erstattet, wenn dies bei Auf-
tragserteilung schriftlich vereinbart worden ist. 

(6) 1Fahrtkosten für notwendige Reisen, die 
über den Umkreis von 15 km vom Geschäfts-
sitz der Prüfingenieurin oder des Prüfingeni-
eurs für Standsicherheit hinausgehen, können 
in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschals-
ätze in Ansatz gebracht werden. 2Fahrt- und 
Wartezeiten sind nach dem Zeitaufwand (§ 40 
Absatz 5) zu ersetzen. 3Sonstige Auslagen 
werden nur erstattet, wenn dies bei Auf-
tragserteilung schriftlich vereinbart worden ist. 

keine Änderung 

§ 40 
Höhe der Gebühren 

§ 40 
Höhe der Gebühren 

 

(1) Die Prüfingenieurin oder der Prüfingeni-
eur für Standsicherheit erhält 

1. für die Prüfung der rechnerischen 
Nachweise der Standsicherheit die 
Grundgebühr nach § 39 Absatz 1, 

2. für die Prüfung der zugehörigen Kon-
struktionszeichnungen in statisch-kon-
struktiver Hinsicht je nach Bearbei-
tungsaufwand bis zu drei Viertel der 
Gebühr nach Nummer 1, 

3. für die Prüfung von Elementplänen des 
Fertigteilbaues sowie Werkstattzeich-
nungen des Metall- und Ingenieurholz-
baues je nach dem zusätzlichen Auf-
wand einen Zuschlag zur Gebühr nach 

(1) 1Die Prüfingenieurin oder der Prüfinge-
nieur für Standsicherheit erhält 

1. für die Prüfung der rechnerischen 
Nachweise der Standsicherheit die 
Grundgebühr nach § 39 Absatz 1, 

2. für die Prüfung der zugehörigen Kon-
struktionszeichnungen in statisch-kon-
struktiver Hinsicht je nach Bearbei-
tungsaufwand bis zu drei Viertel der 
Gebühr nach Nummer 1, 

3. für die Prüfung von Elementplänen des 
Fertigteilbaues sowie Werkstattzeich-
nungen des Metall- und Ingenieurholz-
baues je nach dem zusätzlichen Auf-
wand einen Zuschlag zur Gebühr nach 

keine Änderung 
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Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr 
nach Nummer 1, 

4. für die Prüfung 
a) des Nachweises der Feuerwider-

standsfähigkeit der tragenden Bau-
teile ein Zwanzigstel der Gebühr 
nach Nummer 1, höchstens jedoch 
ein Zwanzigstel der sich aus der 
Bauwerksklasse 3 ergebenden Ge-
bühr nach Nummer 1, 

b) der Konstruktionszeichnungen auf 
Übereinstimmung mit dem Nach-
weis oder auf Einhaltung weiterer 
Forderungen nach der Liste der 
Technischen Baubestimmungen, 
im Massivbau jedoch nur, falls eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit höher 
als feuerhemmend zu berücksichti-
gen ist, ein Zehntel der Gebühr 
nach Nummer 1, höchstens jedoch 
je ein Zehntel der sich aus der 
Bauwerksklasse 3 ergebenden Ge-
bühr nach Nummer 1, 

5. für die Prüfung von Nachträgen zu den 
Nachweisen infolge von Änderungen o-
der Fehlern bei einem Umfang der 
Nachträge von mehr als einem Zwan-
zigstel eine Gebühr je nach dem zu-
sätzlichen Aufwand, in der Regel eine 

Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr 
nach Nummer 1, 

4. für die Prüfung 
a) des Nachweises der Feuerwider-

standsfähigkeit der tragenden Bau-
teile ein Zwanzigstel der Gebühr 
nach Nummer 1, höchstens jedoch 
ein Zwanzigstel der sich aus der 
Bauwerksklasse 3 ergebenden Ge-
bühr nach Nummer 1, 

b) der Konstruktionszeichnungen auf 
Übereinstimmung mit dem Nach-
weis oder auf Einhaltung weiterer 
Forderungen nach der Liste der 
Technischen Baubestimmungen, 
im Massivbau jedoch nur, falls eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit höher 
als feuerhemmend zu berücksichti-
gen ist, ein Zehntel der Gebühr 
nach Nummer 1, höchstens jedoch 
je ein Zehntel der sich aus der 
Bauwerksklasse 3 ergebenden Ge-
bühr nach Nummer 1, 

5. für die Prüfung von Nachträgen zu den 
Nachweisen infolge von Änderungen o-
der Fehlern bei einem Umfang der 
Nachträge von mehr als einem Zwan-
zigstel eine Gebühr je nach dem zu-
sätzlichen Aufwand, in der Regel eine 
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Gebühr nach den Nummern 1, 2, 3, 4 
oder Nummer 6 vervielfacht mit dem 
Verhältnis des Umfangs der Nachträge 
zum ursprünglichen Umfang, höchs-
tens jedoch jeweils die Gebühren nach 
den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 
6.  

6. für die Prüfung einer Lastvorberech-
nung zusätzlich ein Viertel der Gebühr 
nach Nummer 1. 

7. für die Prüfung der rechnerischen 
Nachweise für bauliche Anlagen der 
Bauwerksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), 
wenn diese nur durch besondere elekt-
ronische Vergleichsrechnung an kom-
plexen räumlichen Tragsystemen bei 
Untersuchung am Gesamtsystem ge-
prüft werden können, je nach dem zu-
sätzlichen Aufwand einen Zuschlag bis 
zu einem Viertel der Gebühr nach 
Nummer 1. 

Gebühr nach den Nummern 1, 2, 3, 4 
oder Nummer 6 vervielfacht mit dem 
Verhältnis des Umfangs der Nachträge 
zum ursprünglichen Umfang, höchs-
tens jedoch jeweils die Gebühren nach 
den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 
6.  

6. für die Prüfung einer Lastvorberech-
nung zusätzlich ein Viertel der Gebühr 
nach Nummer 1. 

7. für die Prüfung der rechnerischen 
Nachweise für bauliche Anlagen der 
Bauwerksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), 
wenn diese nur durch besondere elekt-
ronische Vergleichsrechnung an kom-
plexen räumlichen Tragsystemen bei 
Untersuchung am Gesamtsystem ge-
prüft werden können, je nach dem zu-
sätzlichen Aufwand einen Zuschlag bis 
zu einem Viertel der Gebühr nach 
Nummer 1. 

(2) Für die Prüfung von Standsicherheits-
nachweisen bei Nutzungsänderungen, Um-
bauten und Aufstockungen kann je nach dem 
zusätzlichen Aufwand ein Zuschlag bis zur 
Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Nummer 1 
und 2 vergütet werden. 

(2) 1Für die Prüfung von Standsicherheits-
nachweisen bei Nutzungsänderungen, Um-
bauten und Aufstockungen kann je nach dem 
zusätzlichen Aufwand ein Zuschlag bis zur 
Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Nummer 1 
und 2 vergütet werden. 

keine Änderung 
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(3) Werden Teile des rechnerischen Nach-
weises der Standsicherheit in größeren Zeit-
abständen vorgelegt und wird dadurch der 
Prüfaufwand erheblich erhöht, kann ein Zu-
schlag bis zur Hälfte der Gebühr nach Absatz 
1 Nummer 1 vergütet werden. 

(3) 1Werden Teile des rechnerischen Nach-
weises der Standsicherheit in größeren Zeit-
abständen vorgelegt und wird dadurch der 
Prüfaufwand erheblich erhöht, kann ein Zu-
schlag bis zur Hälfte der Gebühr nach Absatz 
1 Nummer 1 vergütet werden. 

keine Änderung 

(4) In besonderen Fällen können, wenn die 
Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 in einem 
groben Missverhältnis zum Aufwand für die 
Leistung stehen, abweichend davon höhere o-
der niedrigere Gebühren berechnet werden, 
die den besonderen Schwierigkeitsgrad oder 
den veränderten Umfang einer Leistung be-
rücksichtigen. 

(4) 1In besonderen Fällen können, wenn 
die Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 in ei-
nem groben Missverhältnis zum Aufwand für 
die Leistung stehen, abweichend davon hö-
here oder niedrigere Gebühren berechnet 
werden, die den besonderen Schwierigkeits-
grad oder den veränderten Umfang einer Leis-
tung berücksichtigen. 

keine Änderung 

(5) Nach Zeitaufwand werden vergütet 
1. Leistungen, die durch anrechenbare 

Bauwerte nicht zu erfassende bauliche 
Anlagen oder Bauteile zum Gegen-
stand haben oder bei denen die über 
die anrechenbaren Bauwerte nach § 38 
Absatz 1 und 2 ermittelten Gebühren in 
einem groben Missverhältnis zum Auf-
wand stehen, 

2. die Prüfung von Nachweisen der 
Standsicherheit von Außenwandbeklei-
dungen und Fassaden, sofern sie nicht 
zur Tragkonstruktion eines Gebäudes 

(5) 1Nach Zeitaufwand werden vergütet 
1. Leistungen, die durch anrechenbare 

Bauwerte nicht zu erfassende bauliche 
Anlagen oder Bauteile zum Gegen-
stand haben oder bei denen die über 
die anrechenbaren Bauwerte nach § 38 
Absatz 1 und 2 ermittelten Gebühren in 
einem groben Missverhältnis zum Auf-
wand stehen, 

2. die Prüfung von Nachweisen der 
Standsicherheit von Außenwandbeklei-
dungen und Fassaden, sofern sie nicht 
zur Tragkonstruktion eines Gebäudes 

keine Änderung 
in Satz 5 lediglich Klarstellung der Bekannt-
machung im Amtsblatt 
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gehören, für die ein Standsicherheits-
nachweis geführt werden muss, 

3. die Prüfung von besonderen rechneri-
schen Nachweisen für die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile, 

4. die Prüfung von zusätzlichen Nachwei-
sen wie Erdbebenschutz, Militärlast-
klassen, Bergschädensicherung und 
Bauzustände, 

5. die Überwachung von Baumaßnahmen 
in statisch-konstruktiver Hinsicht; die 
Gebühr darf jedoch höchstens die 
Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Num-
mer 1 betragen 

6. sonstige Leistungen, die in den Num-
mern 1 bis 5 und in den Absätzen 1 bis 
4 nicht aufgeführt sind. 

Bei der Berechnung der Gebühr und des Ho-
norars ist die Zeit anzusetzen, die üblicher-
weise von einer entsprechend ausgebildeten 
Fachkraft benötigt wird. Für jede Arbeits-
stunde wird ein Betrag von 1,70 Prozent des 
Monatsgrundgehalts einer Landesbeamtin o-
der eines Landesbeamten in der Endstufe Be-
soldungsgruppe A 15 berechnet. Der Betrag 
ist auf volle Euro aufzurunden. Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde gibt den jeweils der Ge-
bührenberechnung zugrunde zu legenden 

gehören, für die ein Standsicherheits-
nachweis geführt werden muss, 

3. die Prüfung von besonderen rechneri-
schen Nachweisen für die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Bauteile, 

4. die Prüfung von zusätzlichen Nachwei-
sen wie Erdbebenschutz, Militärlast-
klassen, Bergschädensicherung und 
Bauzustände, 

5. die Überwachung von Baumaßnahmen 
in statisch-konstruktiver Hinsicht; die 
Gebühr darf jedoch höchstens die 
Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Num-
mer 1 betragen 

6. sonstige Leistungen, die in den Num-
mern 1 bis 5 und in den Absätzen 1 bis 
4 nicht aufgeführt sind. 

2Bei der Berechnung der Gebühr und des Ho-
norars ist die Zeit anzusetzen, die üblicher-
weise von einer entsprechend ausgebildeten 
Fachkraft benötigt wird. 3Für jede Arbeits-
stunde wird ein Betrag von 1,70 Prozent des 
Monatsgrundgehalts einer Landesbeamtin o-
der eines Landesbeamten in der Endstufe Be-
soldungsgruppe A 15 berechnet. 4Der Betrag 
ist auf volle Euro aufzurunden. 5Die oberste 
Bauaufsichtsbehörde gibt im Amtsblatt der 
Freien Hansestadt Bremen den jeweils der 
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Stundensatz bekannt. In dem Stundensatz ist 
die Umsatzsteuer enthalten. 

Gebührenberechnung zugrunde zu legenden 
Stundensatz bekannt. 6In dem Stundensatz ist 
die Umsatzsteuer enthalten. 

(6) Als Mindestgebühr für eine Prüfung wird 
der zweifache Stundensatz nach Absatz 5 ver-
gütet. 

(6) 1Als Mindestgebühr für eine Prüfung 
wird der zweifache Stundensatz nach Absatz 
5 vergütet. 

keine Änderung 
 

§ 41 
Vergütung der Prüfämter 

§ 41 
Vergütung der Prüfämter 

 

(1) Die Prüfämter erhalten eine Vergütung 
nach Maßgabe der §§ 37 bis 40 sowie nach 
den folgenden Vorschriften. 

(1) 1Die Prüfämter erhalten eine Vergütung 
nach Maßgabe der §§ 37 bis 40 sowie nach 
den folgenden Vorschriften. 

Keine Änderung 

(2) Für die Typenprüfung nach § 19 ein-
schließlich der Prüfung von Bemessungstabel-
len ist das Zweifache der nach dem Zeitauf-
wand ermittelten Gebühr zu erheben. 

(2) 1Für die Typenprüfung nach § 19 ein-
schließlich der Prüfung von Bemessungstabel-
len ist das Zweifache der nach dem Zeitauf-
wand ermittelten Gebühr zu erheben. 

Keine Änderung 

(3) Für die Verlängerung der Geltungs-
dauer von Typenprüfungen ist das Zweifache 
der nach dem Zeitaufwand ermittelten Gebühr 
zu erheben. 

(3) 1Für die Verlängerung der Geltungs-
dauer von Typenprüfungen ist das Zweifache 
der nach dem Zeitaufwand ermittelten Gebühr 
zu erheben. 

Keine Änderung 

(4) Die Prüfung der Standsicherheit von 
Fliegenden Bauten wird nach dem Zeitauf-
wand vergütet. 

(4) 1Die Prüfung der Standsicherheit von 
Fliegenden Bauten wird nach dem Zeitauf-
wand vergütet. 

Keine Änderung 

§ 42 
Umsatzsteuer, Fälligkeit 

§ 42 
Umsatzsteuer, Fälligkeit 

 

(1) Mit der Gebühr für die Prüfingenieurin (1) 1Mit der Gebühr für die Prüfingenieurin Keine Änderung 
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oder den Prüfingenieur für Standsicherheit ist 
die Umsatzsteuer abgegolten.  

oder den Prüfingenieur für Standsicherheit ist 
die Umsatzsteuer abgegolten.  

(2) Die Gebühr wird mit Eingang der Rech-
nung fällig. Bis zur Schlussabrechnung kann 
eine Berichtigung der anrechenbaren Bau-
werte, der Bauwerksklasse und der Zuschläge 
verlangt oder ein besonderer Fall im Sinne 
des § 40 Absatz 4 geltend gemacht werden. 

(2) 1Die Gebühr wird mit Eingang der Rech-
nung fällig. 2Bis zur Schlussabrechnung kann 
eine Berichtigung der anrechenbaren Bau-
werte, der Bauwerksklasse und der Zuschläge 
verlangt oder ein besonderer Fall im Sinne 
des § 40 Absatz 4 geltend gemacht werden. 

Keine Änderung 

Abschnitt 2 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz 

Abschnitt 2 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz 

 

§ 43 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz 

§ 43 
Vergütung für die Prüfingenieurinnen und 

Prüfingenieure für Brandschutz 

 

Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur 
für Brandschutz erhält 

1. für die Prüfung der Brandschutznach-
weise die Grundgebühr in Höhe von 
50 Prozent der nach § 39 Absatz 1 für 
die Bauwerksklasse 1 errechneten Ge-
bühr, mindestens 350 Euro.  

2. für die Prüfung von Nachträgen zu den 
Nachweisen nach Nummer 1 eine Ge-
bühr nach Zeitaufwand, höchstens je 
Bauvorhaben 100 Prozent der Gebühr 
nach Nummer 1, 

1Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur 
für Brandschutz erhält 

1. für die Prüfung der Brandschutznach-
weise die Grundgebühr in Höhe von 
50 Prozent der nach § 39 Absatz 1 für 
die Bauwerksklasse 1 errechneten Ge-
bühr, mindestens 350 Euro.  

2. für die Prüfung von Nachträgen zu den 
Nachweisen nach Nummer 1 eine Ge-
bühr nach Zeitaufwand, höchstens je 
Bauvorhaben 100 Prozent der Gebühr 
nach Nummer 1, 

Keine Änderung 
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3. für die Überwachung der Bauausfüh-
rung eine Gebühr nach Zeitaufwand, 
höchstens je Bauvorhaben 100 Prozent 
der Gebühr nach Nummer 1; Ermäßi-
gungen und Erhöhungen bleiben hier-
bei unberücksichtigt. 

§ 37, § 38 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 
Sätze 4 bis 6, Absatz 3 und 5, § 39 Absatz 1, 
3 und 6, § 40 Absatz 2 und 4, Absatz 5 Satz 1 
Nummern 1 und 6 und Satz 2 bis 6 sowie § 42 
gelten entsprechend. 

3. für die Überwachung der Bauausfüh-
rung eine Gebühr nach Zeitaufwand, 
höchstens je Bauvorhaben 100 Prozent 
der Gebühr nach Nummer 1; Ermäßi-
gungen und Erhöhungen bleiben hier-
bei unberücksichtigt. 

2§ 37, § 38 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 
Sätze 4 bis 6, Absatz 3 und 5, § 39 Absatz 1, 
3 und 6, § 40 Absatz 2 und 4, Absatz 5 Satz 1 
Nummern 1 und 6 und Satz 2 bis 6 sowie § 42 
gelten entsprechend. 

Abschnitt 3 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für die Prüfung sicherheitstechnischer An-
lagen 

Abschnitt 3 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für die Prüfung sicherheitstechnischer An-
lagen 

 

§ 44 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für die Prüfung sicherheitstechnischer An-
lagen  

§ 44 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für die Prüfung sicherheitstechnischer An-
lagen  

 

Die Prüfsachverständigen für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen erhalten für 
ihre Tätigkeit ein Honorar und die notwendi-
gen Auslagen. Das Honorar wird nach dem 
Zeitaufwand abgerechnet. Die in ihrem oder 
seinem Honorar enthaltene Umsatzsteuer ist 
in ihrer oder seiner Rechnung gesondert aus-
zuweisen, sofern sie nicht nach § 19 Absatz 1 

1Die Prüfsachverständigen für die Prüfung 
sicherheitstechnischer Anlagen erhalten für 
ihre Tätigkeit ein Honorar und die notwendi-
gen Auslagen. 2Das Honorar wird nach dem 
Zeitaufwand abgerechnet. 3Die in ihrem oder 
seinem Honorar enthaltene Umsatzsteuer ist 
in ihrer oder seiner Rechnung gesondert aus-
zuweisen, sofern sie nicht nach § 19 Absatz 1 

Keine Änderung 
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des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 
§ 37 Absatz 5, § 39 Absatz 6, § 40 Absatz 5 
Satz 2 bis 6 und Absatz. 6 sowie § 42 Ab-
satz 2 Satz 1 gelten entsprechend. 

des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt. 
4§ 37 Absatz 5, § 39 Absatz 6, § 40 Absatz 5 
Satz 2 bis 6 und Absatz. 6 sowie § 42 Ab-
satz 2 Satz 1 gelten entsprechend. 

Abschnitt 4 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für Erd- und Grundbau 

Abschnitt 4 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für Erd- und Grundbau 

 

§ 45 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für Erd- und Grundbau 

§ 45 
Vergütung für die Prüfsachverständigen 

für Erd- und Grundbau 

 

Die Prüfsachverständigen für Erd- und 
Grundbau erhalten für ihre Tätigkeit ein Hono-
rar und die notwendigen Auslagen. Das Hono-
rar wird nach dem Zeitaufwand abgerechnet. 
§ 37 Absatz 5, § 39 Absatz 6, § 40 Absatz 5 
Satz 2 bis 6 und Absatz 6, § 42 Absatz 2 Satz 
1 sowie § 44 Satz 3 gelten entsprechend. 

1Die Prüfsachverständigen für Erd- und 
Grundbau erhalten für ihre Tätigkeit ein Hono-
rar und die notwendigen Auslagen. 2Das Ho-
norar wird nach dem Zeitaufwand abgerech-
net. 3§ 37 Absatz 5, § 39 Absatz 6, § 40 Ab-
satz 5 Satz 2 bis 6 und Absatz 6, § 42 Ab-
satz 2 Satz 1 sowie § 44 Satz 3 gelten ent-
sprechend. 

Keine Änderung 

Teil 7 
Ordnungswidrigkeiten 

Teil 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 46 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 46 
Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 
1 Nummer 1 der Bremischen Landesbauord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Absatz 
1 Nummer 1 der Bremischen Landesbauord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

1. entgegen § 8 die Bezeichnung Prüfin-
genieurin, Prüfingenieur, Prüfsachver-
ständige oder Prüfsachverständiger 
führt, 

2. entgegen § 31 oder 36 ohne Prüfsach-
verständige oder Prüfsachverständiger 
zu sein, Bescheinigungen ausstellt, die 
nach Vorschriften der Bremischen Lan-
desbauordnung oder aufgrund der Bre-
mischen Landesbauordnung nur von 
einer bzw. einem Prüfsachverständigen 
ausgestellt werden dürfen. 

3. entgegen § 37 Absatz 5, auch in Ver-
bindung mit § 43 Satz 2, § 44 Satz 2 o-
der § 45 Satz 3 einen Nachlass auf die 
Gebühr oder das Honorar gewährt. 

1. entgegen § 8 die Bezeichnung Prüfin-
genieurin, Prüfingenieur, Prüfsachver-
ständige oder Prüfsachverständiger 
führt, 

2. entgegen § 31 oder 36 ohne Prüfsach-
verständige oder Prüfsachverständiger 
zu sein, Bescheinigungen ausstellt, die 
nach Vorschriften der Bremischen Lan-
desbauordnung oder aufgrund der Bre-
mischen Landesbauordnung nur von 
einer bzw. einem Prüfsachverständigen 
ausgestellt werden dürfen. 

3. entgegen § 37 Absatz 5, auch in Ver-
bindung mit § 43 Satz 2, § 44 Satz 2 o-
der § 45 Satz 3 einen Nachlass auf die 
Gebühr oder das Honorar gewährt. 

Teil 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

Teil 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 47 
Übergangsvorschriften 

§ 47 
Übergangsvorschriften 

 

(1) Anerkennungen von Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieuren für Baustatik auf Grund 
der Bautechnischen Prüfungsverordnung vom 
10. Juni 1983 (Brem.GBl. S. 393), die zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 59 des Gesetzes vom 
21. November 2006 (Brem.GBl. S.457) geän-
dert worden ist, gelten als Anerkennung im 

(1) 1Anerkennungen von Prüfingenieurin-
nen und Prüfingenieuren für Baustatik auf 
Grund der Bautechnischen Prüfungsverord-
nung vom 10. Juni 1983 (Brem.GBl. S. 393), 
die zuletzt durch Artikel 1 Nummer 59 des Ge-
setzes vom 21. November 2006 (Brem.GBl. 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

Sinne von § 10 dieser Verordnung. S.457) geändert worden ist, gelten als Aner-
kennung im Sinne von § 10 dieser Verord-
nung. 

(2) Anerkennungsverfahren, die vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 48 
Satz 1 eingeleitet worden sind, sind nach den 
Vorschriften dieser Verordnung weiterzufüh-
ren. 

(2) 1Anerkennungsverfahren, die vor dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung nach § 48 
Satz 1 eingeleitet worden sind, sind nach den 
Vorschriften dieser Verordnung weiterzufüh-
ren. 

Keine Änderung 

(3) Personen, die nach der Verordnung 
über die Organisation der technischen Über-
wachung vom 28. November 1961 (SaBremR 
7100 c-4) als Sachverständige anerkannt wa-
ren und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einer Technischen Überwachungsorganisation 
nach Entfall ihrer gewerberechtlichen Sach-
verständigenanerkennung auf der Grundlage 
des § 26 Absatz 7 der Bremischen Gara-
genverordnung vom 10. November 1980 
(Brem.GBl. S. 281), die durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. November 2006 
(Brem.GBl. S. 457) geändert worden ist, durch 
die oberste Bauaufsichtsbehörde als Sachver-
ständige bestätigt worden sind, gelten für die 
Fachrichtungen nach § 29 Satz 1 Nummer 1 
und 2 sowie 4 bis 6 für die Tätigkeit innerhalb 
einer Überwachungsorganisation als Prüf-
sachverständige nach § 28 Absatz 1, sofern 
die Prüfsachverständigen ihren Geschäftssitz 

(3) 1Personen, die nach der Verordnung 
über die Organisation der technischen Über-
wachung vom 28. November 1961 (SaBremR 
7100 c-4) als Sachverständige anerkannt wa-
ren und als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einer Technischen Überwachungsorganisation 
nach Entfall ihrer gewerberechtlichen Sach-
verständigenanerkennung auf der Grundlage 
des § 26 Absatz 7 der Bremischen Gara-
genverordnung vom 10. November 1980 
(Brem.GBl. S. 281), die durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. November 2006 
(Brem.GBl. S. 457) geändert worden ist, durch 
die oberste Bauaufsichtsbehörde als Sachver-
ständige bestätigt worden sind, gelten für die 
Fachrichtungen nach § 29 Satz 1 Nummer 1 
und 2 sowie 4 bis 6 für die Tätigkeit innerhalb 
einer Überwachungsorganisation als Prüf-
sachverständige nach § 28 Absatz 1, sofern 
die Prüfsachverständigen ihren Geschäftssitz 

Keine Änderung 
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Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl.S. 41) 

Bremische Verordnung über die Prüfinge-
nieurinnen, Prüfingenieure und Prüfsach-

verständigen  
(BremPPV)  

Entwurf vom 10. Oktober 2024 

Anmerkungen 

im Land Bremen haben. im Land Bremen haben. 

§ 48 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 48 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bre-
mische Verordnung über die Prüfingenieure 
und Prüfsachverständigen vom 16. Dezember 
2010 (Brem.GBl. S. 629 ― 2130-h-3), die 
durch Artikel 1 Absatz 5 des Gesetzes vom 
27. Mai 2014 (Brem.GBl. S. 263) geändert 
worden ist, außer Kraft.  

1Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Bre-
mische Verordnung über die Prüfingenieurin-
nen, Prüfingenieure und Prüfsachverständigen 
vom 7. Januar 2016 (Brem.GBl. 2016, S. 41), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
26. September 2024 (Brem.ABl. S. 1279; ber. 
S. 1289; ber. S. 1290) außer Kraft. 

Keine Änderung 

Anlage 1  
(zu § 38 Absatz 1 Satz 1 BremPPV) 

Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Ku-
bikmeter Brutto-Rauminhalt 

Bezugsjahr 2010 = Indexzahl 1,000 

Anlage 1  
(zu § 38 Absatz 1 Satz 1 BremPPV) 

Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Ku-
bikmeter Brutto-Rauminhalt 

Bezugsjahr 2021 = Indexzahl 1,000 

Umbasierung ist erfolgt 

Anlage 2 
(zu § 38 Absatz 4 BremPPV) 

Bauwerksklassen 

 Keine Änderung 
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Anlage 1  
(zu § 38 Absatz 1 Satz 1 BremPPV) 

Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt 
Bezugsjahr 2021 = Indexzahl 1,000 

Gebäudeart anrechenbare Bauwerte in € / m³ 

 Bezugsjahr 2010 Bezugsjahr 2021 

1. Wohngebäude 113 160 

2. Wochenendhäuser 99 140 

3. Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen 152 216 

4. Schulen 144 204 

5. Kindertageseinrichtungen 129 183 

6. Hotels, Pensionen und Heime bis jeweils 60 Betten, Gaststätten 129 183 

7. Hotels, Heime und Sanatorien mit jeweils mehr als 60 Betten 150 213 

8. Krankenhäuser 168 238 

9. Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach 
den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos 

129 183 

10. Hallenbäder 139 197 

11. eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fab-
rik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder 
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Stiel-Riegel-Konstruktionen und mit nicht mehr als 50 000 m³ 
Brutto-Rauminhalt sowie einfache Sporthallen und landwirtschaft-
liche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 

11.1 bis 2 500 m³ Brutto-Rauminhalt 55 78 

11.2 der 2 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 5 000 m³ 46 65 

11.3 der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ 38 54 

11.4 der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt nicht vorhanden 27 

12. konstruktiv andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten 85 121 

13. konstruktiv andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lager-
gebäude 

76 108 

14. mehrgeschossige Verkaufsstätten und Lagergebäude mit nicht 
mehr als 50 000 m³ Brutto-Rauminhalt 

115 163 

15. mehrgeschossige Fabrik- und Werkstattgebäude mit nicht mehr 
als 50 000 m³ Brutto-Rauminhalt 

100 142 

16. eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen 83 118 

17. mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen 100 142 

18. Tiefgaragen 154 218 

19. Schuppen, Kaltställe, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen 
und ähnliche Gebäude 

40 57 

20. Gewächshäuser   
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20.1 bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt 30 43 

20.2 der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt 17 24 

 

Zuschläge auf die anrechenbaren Bauwerte: 
bei Gebäuden mit mehr als fünf Geschossen 5 v. H. 5 v. H. 
Hochhäuser und vergleichbar hohe Gebäude 10 v. H. 10 v. H. 
bei Geschossdecken außer bei den Nummern 16 bis 18, die mit Gabel-
staplern, Schwerlastwagen oder Schienenfahrzeugen befahren wer-
den, für die betreffenden Geschosse 

10 v. H. 10 v. H. 

bei Hallenbauten mit Kränen, bei denen der Standsicherheitsnachweis 
für die Kranbahnen geprüft werden muss, für den von den Kranbahnen 
erfassten Hallenbereich, vervielfacht mit der Indexzahl nach § 38 Abs. 
1 Satz 3 

39 €/m² 64 €/m² 

Sonstiges: 

Für die Berechnung des Brutto-Rauminhalts ist DIN 277-1: 2005-02 maßgebend. 

Die in der Tabelle angegebenen Werte berücksichtigen nur Flachgründungen mit Streifen- oder Einzelfundamenten. Mehrkosten für andere Grün-
dungen, wie Pfahlgründungen, Schlitzwände, sind getrennt zu ermitteln und den anrechenbaren Bauwerten hinzuzurechnen. Bei Flächengründun-
gen, für die rechnerische Nachweise zu prüfen sind (z. B. bei elastisch gebetteten Sohlplatten), sind je Quadratmeter Sohlplatte 2 m³ abzüglich 
des Volumenanteils der Sohlplatte je Quadratmeter zum Brutto-Rauminhalt hinzuzurechnen, höchstens jedoch 1,50 m³ je Quadratmeter Sohl-
platte. 

Bei Gebäuden mit gemischter Nutzung ist für die Ermittlung der anrechenbaren Bauwerte die offensichtlich überwiegende Nutzung maßgebend. 
Liegt ein offensichtliches Überwiegen einer Nutzung nicht vor, sind für die Gebäudeteile mit verschiedenen Nutzungsarten, in der Regel geschoss-
weise, die anrechenbaren Bauwerte anteilig zu ermitteln; dies gilt auch für Wohngebäude mit darunterliegender Tiefgarage. 
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	Teil 2Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit; Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der Standsicherheit Fliegender Bauten
	Teil 2Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit; Prüfämter, Typenprüfung und Prüfung der Standsicherheit Fliegender Bauten
	Abschnitt 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit
	Abschnitt 1Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit
	1. das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	1. das Studium des Bauingenieurwesens an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	2. nach Abschluss des Studiums bis zum Zeitpunkt der Antragstellung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 3 mindestens zehn Jahre mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, der technischen Bauleitung oder mit vergleichbaren Tätigkeiten betraut gewesen sind, wovon sie mindestens fünf Jahre lang Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben und mindestens ein Jahr lang mit der technischen Bauleitung betraut gewesen sein müssen; die Zeit einer technischen Bauleitung darf jedoch nur bis zu höchstens drei Jahren angerechnet werden,
	2. nach Abschluss des Studiums mindestens zehn Jahre mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, der technischen Bauleitung oder mit vergleichbaren Tätigkeiten betraut gewesen sind, wovon sie mindestens fünf Jahre lang Standsicherheitsnachweise aufgestellt haben und mindestens ein Jahr lang mit der technischen Bauleitung betraut gewesen sein müssen; die Zeit einer technischen Bauleitung darf jedoch nur bis zu höchstens drei Jahren angerechnet werden,
	3. durch ihre Leistungen als Ingenieurinnen oder Ingenieure überdurchschnittliche Fähigkeiten bewiesen haben,
	3. durch ihre Leistungen als Ingenieurinnen oder Ingenieure überdurchschnittliche Fähigkeiten bewiesen haben,
	4. die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen und
	4. die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen besitzen und
	5. über die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften verfügen.
	5. über die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften verfügen.
	1. eine Hochschulprofessorin oder ein Hochschulprofessor für jede Fachrichtung,
	1. eine Hochschulprofessorin oder ein Hochschulprofessor für jede Fachrichtung,
	2. ein Mitglied aus dem Bereich der Bauwirtschaft oder ein von einer Ingenieurkammer des Landes Bremen vorgeschlagenes Mitglied,
	2. ein Mitglied aus dem Bereich der Bauwirtschaft oder ein von der Ingenieurkammer des Landes Bremen vorgeschlagenes Mitglied,
	3. ein von der Vereinigung der Prüfingenieure vorgeschlagenes Mitglied und
	3. ein von der Vereinigung der Prüfingenieure vorgeschlagenes Mitglied und
	4. ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich einer obersten Bauaufsichtsbehörde.
	4. ein von der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschlagenes Mitglied.
	1. wenn die Voraussetzungen für die Berufung nach Satz 3 nicht mehr vorliegen oder
	1. wenn die Voraussetzungen für die Berufung nach Satz 3 nicht mehr vorliegen oder
	2. mit der Vollendung des 70. Lebensjahrs;
	2. mit der Vollendung des 68. Lebensjahrs;
	1. der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 13) und
	1. der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 13) und
	2. der schriftlichen Prüfung (§ 14).
	2. der schriftlichen Prüfung (§ 14).
	1. Statik, Bemessung, Konstruktion und Ausführung von Tragwerken:
	a) Einwirkungen auf Tragwerke,
	b) Standsicherheit von Tragwerken,
	c) Bemessung und konstruktive Durchbildung der Tragwerke,
	d) Zusammenwirken von Tragwerk und Baugrund,
	e) Baugrubensicherung,
	f) Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und raumabschließenden Bauteile,
	g) Technische Baubestimmungen einschließlich der ihnen zugrunde liegenden Sicherheitskonzepte.

	2. bauordnungsrechtliche Vorschriften, insbesondere die Regelungen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen und Überwachung der Bauausführung, zu Bauprodukten und Bauarten.
	1. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nachgewiesen“ oder
	2. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nicht nachgewiesen“.
	1. vor Beginn der Prüfung oder
	2. nach Beginn der Prüfung aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen
	1. als Angehörige der Fachrichtung Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz ein Studium an einer deutschen Hochschule, ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule oder die Ausbildung für mindestens den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen haben,
	1. als Angehörige der Fachrichtung Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Brandschutz ein Studium an einer deutschen Hochschule, ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule oder die Ausbildung für mindestens den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst abgeschlossen haben,
	2. danach mindestens fünf Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden, insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung,
	2. danach mindestens fünf Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden, insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung,
	3. die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehrenden Brandschutzes,
	4. die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehrenden Brandschutzes,
	4. die erforderlichen Kenntnisse des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten,
	5. die erforderlichen Kenntnisse des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten,
	5. die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des anlagentechnischen Brandschutzes und
	6. die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des anlagentechnischen Brandschutzes und
	6. die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften besitzen.
	7. die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften besitzen.
	1. ein von einer Architektenkammer vorgeschlagenes Mitglied,
	1. ein von der Architektenkammer vorgeschlagenes Mitglied,
	2. ein von einer Ingenieurkammer vorgeschlagenes Mitglied,
	2. ein von der Ingenieurkammer vorgeschlagenes Mitglied,
	3. ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich einer obersten Bauaufsichtsbehörde,
	3. ein von der obersten Bauaufsichtsbehörde vorgeschlagenes Mitglied,
	4. ein Mitglied aus dem Bereich der Feuerwehr oder einer Brandschutzdienststelle,
	4. ein von den Berufsfeuerwehren vorgeschlagenes Mitglied,
	5. ein Mitglied aus dem Bereich der Sachversicherer und
	5. ein Mitglied aus dem Bereich der Sachversicherer und
	6. ein Mitglied aus dem Bereich der Forschung und Prüfung auf dem Gebiet des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten.
	6. ein Mitglied aus dem Bereich der Forschung und Prüfung auf dem Gebiet des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten.
	1. der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 23) sowie
	1. der Überprüfung des fachlichen Werdegangs (§ 23) sowie
	2. der schriftlichen (§ 24) und mündlichen (§ 25) Prüfung.
	2. der schriftlichen (§ 24) und mündlichen (§ 25) Prüfung. 
	1. abwehrender Brandschutz,
	2. Brandverhalten und Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten und Bauarten,
	3. anlagentechnischer Brandschutz,
	4. einschlägige bauordnungsrechtliche Vorschriften.
	1. die Besetzung der Prüfungskommission,
	2. die Namen der Bewerberinnen und Bewerber,
	3. Beginn und Ende der mündlichen Prüfung,
	4. Besonderheiten des Prüfungsablaufs,
	5. die Gegenstände der mündlichen Prüfung und
	6. die Entscheidungen der Prüfungskommission über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber
	1. „Die antragstellende Person hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nachgewiesen.“ oder
	1. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nachgewiesen.“ oder
	2. „Die antragstellende Person hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nicht nachgewiesen.“
	2. „Die Bewerberin oder der Bewerber hat die für eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften nicht nachgewiesen.“
	1. ein Ingenieurstudium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	1. ein Ingenieurstudium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	2. den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde in der Fachrichtung im Sinne von § 29, auf die sich ihre Prüftätigkeit beziehen soll, durch ein Fachgutachten einer von der obersten Bauaufsichtsbehörde bestimmten Stelle erbracht haben,
	2. den Nachweis ihrer besonderen Sachkunde in der Fachrichtung im Sinne von § 29, auf die sich ihre Prüftätigkeit beziehen soll, durch ein Fachgutachten einer von der obersten Bauaufsichtsbehörde bestimmten Stelle erbracht haben,
	3. als Ingenieurinnen oder Ingenieure mindestens fünf Jahre in der Fachrichtung, in der die Prüftätigkeit ausgeübt werden soll, praktisch tätig gewesen sind und dabei mindestens zwei Jahre bei Prüfungen mitgewirkt haben.
	3. als Ingenieurinnen oder Ingenieure mindestens fünf Jahre in der Fachrichtung, in der die Prüftätigkeit ausgeübt werden soll, praktisch tätig gewesen sind und dabei mindestens zwei Jahre bei Prüfungen mitgewirkt haben.
	1. Lüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	1. Lüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 1 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	2. CO-Warnanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	2. CO-Warnanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 2 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	3. Rauchabzugsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	3. Rauchabzugsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 3 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	4. Druckbelüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Bremische Anlagenprüfverordnung)
	4. Druckbelüftungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Bremische Anlagenprüfverordnung)
	5. Feuerlöschanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer  5 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	5. Feuerlöschanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer  5 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	6. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	6. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 Bremische Anlagenprüfverordnung),
	7. Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Absatz 1 Nummer 7 Bremische Anlagenprüfverordnung).
	7. Sicherheitsstromversorgungen (§ 2 Absatz 1 Nummer 7 Bremische Anlagenprüfverordnung).
	1. umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der beantragten Fachrichtung hinsichtlich
	a) Anlagentechnik (Messtechnik, Planung, Berechnung und Konstruktion),
	b) Technischer Baubestimmungen und allgemein anerkannter Regeln der Technik,

	1. umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der beantragten Fachrichtung hinsichtlich
	a) Anlagentechnik (Messtechnik, Planung, Berechnung und Konstruktion),
	b) Technischer Baubestimmungen und allgemein anerkannter Regeln der Technik,

	2. die erforderlichen Kenntnisse der bauordnungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Regelungen zur Prüfung technischer Anlagen, zum Brandschutz, zu Bauprodukten und Bauarten.
	2. die erforderlichen Kenntnisse der bauordnungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Regelungen zur Prüfung technischer Anlagen, zum Brandschutz, zu Bauprodukten und Bauarten.
	1. als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geotechnik oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	1. als Angehörige der Fachrichtung Bauingenieurwesen, der Geotechnik oder eines Studiengangs mit Schwerpunkt Ingenieurgeologie ein Studium an einer deutschen Hochschule oder ein gleichwertiges Studium an einer ausländischen Hochschule abgeschlossen haben,
	2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens drei Jahre im Erd- und Grundbau mit der Anfertigung oder Beurteilung von Standsicherheitsnachweisen betraut gewesen sind,
	2. neun Jahre im Bauwesen tätig, davon mindestens drei Jahre im Erd- und Grundbau mit der Anfertigung oder Beurteilung von Standsicherheitsnachweisen betraut gewesen sind,
	3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau verfügen,
	3. über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Erd- und Grundbau verfügen,
	4. weder selbst, noch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch Angehörige des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 Nummer 2 an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an einem Bohrunternehmen beteiligt sind.
	4. weder selbst, noch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, noch Angehörige des Zusammenschlusses nach § 4 Satz 2 Nummer 2 an einem Unternehmen der Bauwirtschaft oder an einem Bohrunternehmen beteiligt sind.
	1. der Beurteilung von Baugrundgutachten (§ 34),
	1. der Beurteilung von Baugrundgutachten (§ 34),
	2. dem schriftlichen Kenntnisnachweis (§ 35).
	2. dem schriftlichen Kenntnisnachweis (§ 35).
	1. Baugrundverformungen und ihre Wirkung auf bauliche Anlagen (Boden – Bauwerk – Wechselwirkung),
	1. Baugrundverformungen und ihre Wirkung auf bauliche Anlagen (Boden – Bauwerk – Wechselwirkung),
	2. Sicherheit der Gründung der baulichen Anlage,
	2. Sicherheit der Gründung der baulichen Anlage,
	3. boden- und felsmechanische Annahmen zum Tragverhalten und zum Berechnungsmodell,
	3. boden- und felsmechanische Annahmen zum Tragverhalten und zum Berechnungsmodell,
	4. boden- und felsmechanische Kenngrößen.
	4. boden- und felsmechanische Kenngrößen.
	1. Bewältigung überdurchschnittlich schwieriger geotechnischer Aufgaben, insbesondere bei Baumaßnahmen der Geotechnischen Kategorie 3,
	1. Bewältigung überdurchschnittlich schwieriger geotechnischer Aufgaben, insbesondere bei Baumaßnahmen der Geotechnischen Kategorie 3,
	2. Erfassung der Wechselwirkung von Baugrund und baulicher Anlage durch geeignete Berechnungsverfahren,
	2. Erfassung der Wechselwirkung von Baugrund und baulicher Anlage durch geeignete Berechnungsverfahren,
	3. Ableitung und Beurteilung von Angaben zur Sicherheit der Gründung baulicher Anlagen,
	3. Ableitung und Beurteilung von Angaben zur Sicherheit der Gründung baulicher Anlagen,
	4. Bildung von Berechnungs- oder Erkenntnismodellen als Grundlage der Beurteilung des Tragverhaltens des Baugrunds,
	4. Bildung von Berechnungs- oder Erkenntnismodellen als Grundlage der Beurteilung des Tragverhaltens des Baugrunds,
	5. Ermittlung und Beurteilung von bodenmechanischen Kenngrößen, auch im Hinblick auf die Untersuchungsmethoden.
	5. Ermittlung und Beurteilung von bodenmechanischen Kenngrößen, auch im Hinblick auf die Untersuchungsmethoden.
	1. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der Standsicherheit die Grundgebühr nach § 39 Absatz 1,
	1. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise der Standsicherheit die Grundgebühr nach § 39 Absatz 1,
	2. für die Prüfung der zugehörigen Konstruktionszeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht je nach Bearbeitungsaufwand bis zu drei Viertel der Gebühr nach Nummer 1,
	2. für die Prüfung der zugehörigen Konstruktionszeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht je nach Bearbeitungsaufwand bis zu drei Viertel der Gebühr nach Nummer 1,
	3. für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteilbaues sowie Werkstattzeichnungen des Metall- und Ingenieurholzbaues je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag zur Gebühr nach Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr nach Nummer 1,
	3. für die Prüfung von Elementplänen des Fertigteilbaues sowie Werkstattzeichnungen des Metall- und Ingenieurholzbaues je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag zur Gebühr nach Nummer 2 bis zur Hälfte der Gebühr nach Nummer 1,
	4. für die Prüfung
	a) des Nachweises der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile ein Zwanzigstel der Gebühr nach Nummer 1, höchstens jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Nummer 1,
	b) der Konstruktionszeichnungen auf Übereinstimmung mit dem Nachweis oder auf Einhaltung weiterer Forderungen nach der Liste der Technischen Baubestimmungen, im Massivbau jedoch nur, falls eine Feuerwiderstandsfähigkeit höher als feuerhemmend zu berücksichtigen ist, ein Zehntel der Gebühr nach Nummer 1, höchstens jedoch je ein Zehntel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Nummer 1,

	4. für die Prüfung
	a) des Nachweises der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile ein Zwanzigstel der Gebühr nach Nummer 1, höchstens jedoch ein Zwanzigstel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Nummer 1,
	b) der Konstruktionszeichnungen auf Übereinstimmung mit dem Nachweis oder auf Einhaltung weiterer Forderungen nach der Liste der Technischen Baubestimmungen, im Massivbau jedoch nur, falls eine Feuerwiderstandsfähigkeit höher als feuerhemmend zu berücksichtigen ist, ein Zehntel der Gebühr nach Nummer 1, höchstens jedoch je ein Zehntel der sich aus der Bauwerksklasse 3 ergebenden Gebühr nach Nummer 1,

	5. für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen infolge von Änderungen oder Fehlern bei einem Umfang der Nachträge von mehr als einem Zwanzigstel eine Gebühr je nach dem zusätzlichen Aufwand, in der Regel eine Gebühr nach den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 6 vervielfacht mit dem Verhältnis des Umfangs der Nachträge zum ursprünglichen Umfang, höchstens jedoch jeweils die Gebühren nach den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 6. 
	5. für die Prüfung von Nachträgen zu den Nachweisen infolge von Änderungen oder Fehlern bei einem Umfang der Nachträge von mehr als einem Zwanzigstel eine Gebühr je nach dem zusätzlichen Aufwand, in der Regel eine Gebühr nach den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 6 vervielfacht mit dem Verhältnis des Umfangs der Nachträge zum ursprünglichen Umfang, höchstens jedoch jeweils die Gebühren nach den Nummern 1, 2, 3, 4 oder Nummer 6. 
	6. für die Prüfung einer Lastvorberechnung zusätzlich ein Viertel der Gebühr nach Nummer 1.
	6. für die Prüfung einer Lastvorberechnung zusätzlich ein Viertel der Gebühr nach Nummer 1.
	7. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise für bauliche Anlagen der Bauwerksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), wenn diese nur durch besondere elektronische Vergleichsrechnung an komplexen räumlichen Tragsystemen bei Untersuchung am Gesamtsystem geprüft werden können, je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag bis zu einem Viertel der Gebühr nach Nummer 1.
	7. für die Prüfung der rechnerischen Nachweise für bauliche Anlagen der Bauwerksklassen 3 bis 5 (Anlage 2), wenn diese nur durch besondere elektronische Vergleichsrechnung an komplexen räumlichen Tragsystemen bei Untersuchung am Gesamtsystem geprüft werden können, je nach dem zusätzlichen Aufwand einen Zuschlag bis zu einem Viertel der Gebühr nach Nummer 1.
	1. Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche Anlagen oder Bauteile zum Gegenstand haben oder bei denen die über die anrechenbaren Bauwerte nach § 38 Absatz 1 und 2 ermittelten Gebühren in einem groben Missverhältnis zum Aufwand stehen,
	1. Leistungen, die durch anrechenbare Bauwerte nicht zu erfassende bauliche Anlagen oder Bauteile zum Gegenstand haben oder bei denen die über die anrechenbaren Bauwerte nach § 38 Absatz 1 und 2 ermittelten Gebühren in einem groben Missverhältnis zum Aufwand stehen,
	2. die Prüfung von Nachweisen der Standsicherheit von Außenwandbekleidungen und Fassaden, sofern sie nicht zur Tragkonstruktion eines Gebäudes gehören, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss,
	2. die Prüfung von Nachweisen der Standsicherheit von Außenwandbekleidungen und Fassaden, sofern sie nicht zur Tragkonstruktion eines Gebäudes gehören, für die ein Standsicherheitsnachweis geführt werden muss,
	3. die Prüfung von besonderen rechnerischen Nachweisen für die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile,
	3. die Prüfung von besonderen rechnerischen Nachweisen für die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile,
	4. die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, Militärlastklassen, Bergschädensicherung und Bauzustände,
	4. die Prüfung von zusätzlichen Nachweisen wie Erdbebenschutz, Militärlastklassen, Bergschädensicherung und Bauzustände,
	5. die Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht; die Gebühr darf jedoch höchstens die Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Nummer 1 betragen
	5. die Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht; die Gebühr darf jedoch höchstens die Hälfte der Gebühr nach Absatz 1 Nummer 1 betragen
	6. sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 und in den Absätzen 1 bis 4 nicht aufgeführt sind.
	6. sonstige Leistungen, die in den Nummern 1 bis 5 und in den Absätzen 1 bis 4 nicht aufgeführt sind.
	1. für die Prüfung der Brandschutznachweise die Grundgebühr in Höhe von 50 Prozent der nach § 39 Absatz 1 für die Bauwerksklasse 1 errechneten Gebühr, mindestens 350 Euro. 
	1. für die Prüfung der Brandschutznachweise die Grundgebühr in Höhe von 50 Prozent der nach § 39 Absatz 1 für die Bauwerksklasse 1 errechneten Gebühr, mindestens 350 Euro. 
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	2. entgegen § 31 oder 36 ohne Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger zu sein, Bescheinigungen ausstellt, die nach Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung oder aufgrund der Bremischen Landesbauordnung nur von einer bzw. einem Prüfsachverständigen ausgestellt werden dürfen.
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